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Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland NRW (BUND)  

Naturschutzbund Deutschland NRW (NABU)  
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) 

 
 Stellungnahme  

vom 15. März 2010 
 

zum Planfeststellungsverfahren  
Neubau A 33 / Planfeststellungsabschnitt 7.1 

Deckblatt I 
 Halle – Borgholzhausen 

von Bau-km 47+102 bis Bau-km 51+500 (51+500 = 0+000) 
und von Bau-km 0+000 bis Bau-km 8+243 (8+243 = 59+743) 

 
 
 
Hiermit wenden sich die anerkannten Naturschutzverbände Bund für Umwelt und 
Naturschutz  Deutschland NRW (BUND),  Naturschutzbund Deutschland NRW (NABU)  
und Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) gegen die zur 
Planfeststellung vorgelegte A 33-Planung.  
 
 
1.       Grundsätzliche Bedenken  
 
1.1 Bewertung der A 33 - Planung und der Verbandsbeteiligung  
 
A 33 – eine unendliche Geschichte 

Die Planung der A 33 zwischen Bielefeld (Anschlussstelle A 2) und Osnabrück 
(Anschlussstelle A 30) ist eine unendliche Geschichte. Die Planung reicht bis in die 
Fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück und dürfte die älteste 
Autobahnplanung Deutschlands sein. Auf diese Geschichte einzugehen, würde jeden 
akzeptablen Rahmen sprengen. Sie soll deshalb an dieser Stelle nur insoweit skizziert 
werden, als dieses zum Verständnis des in Frage stehenden Planabschnittes und seiner 
Probleme beitragen kann. 
Die ursprüngliche Planung sah keine von Paderborn (Anschluss A 44) bis Osnabrück 
durchgängig verlaufende A 33 vor, sondern vielmehr eine von Paderborn bis Bielefeld 
führende A 33 und – wegen des erheblich geringeren Verkehrsaufkommens - eine 
Weiterführung des Verkehrs nach Norden über eine B 68 neu. Erst in Zeiten einer 
aufkommenden allgemeinen Autobahneuphorie in den Sechziger Jahren 
(Bundesverkehrsminister Georg Leber: “Kein Deutscher soll weiter als 15 Kilometer von 
einer Autobahn entfernt leben!“) wurde die geplante B 68 neu zur A 33 hoch gestuft. 
Dass dieser Planung seitens der Planungsbehörden und des Bundestages weiterhin 
keine besondere verkehrliche Bedeutung zugemessen wurde, zeigte sich daran, dass 
die A 33 (zukünftig ist mit „A 33“ nur die A 33 zwischen Bielefeld und Osnabrück 
gemeint) lange Jahre und Jahrzehnte hindurch nicht in die Kategorie „vordringlicher 
Bedarf“ und später nur in kleinen Teilabschnitten ohne jeweiligen eigenen verkehrlichen 
Wert in diese Kategorie eingestuft wurde. 



 2 

Überflüssige Planung gefährdet ökologisch und touristisch hoch bedeutsames 
Gebiet  
Die Planung der A 33 wurde von Anfang an von Naturschützern und Umweltverbänden 
abgelehnt, weil einerseits den Verkehrsanforderungen zwischen Bielefeld und 
Osnabrück durch den Ausbau der vorhandenen B 68 einschließlich Ortsumgehungen 
um Hilter, Dissen und Halle Rechnung getragen werden könnte und andererseits der 
jetzt in Rede stehenden Planabschnitt 7.1 durch ein hochsensibles und naturschutz-
fachlich außerordentlich wertvolles Gebiet geführt werden soll, nämlich durch den 
Tatenhausener Wald und die sich westlich anschließenden Waldgebiete Stockkämpen 
und Holtfeld. Gleichzeitig stieß die Planung auch in weiten Kreisen der Bevölkerung auf 
Unverständnis, weil dasselbe Gebiet ein beliebtes Naherholungsgebiet für Besucher 
aus einem weiten Umkreis (Wander und Radwanderer) darstellt.  
Seinen ökologischen und zugleich touristischen Wert bezieht dieses Gebiet insoweit aus 
derselben Quelle, als die Wasserschlösser Tatenhausen und Holtfeld mit der zu beiden 
Schlössern gehörenden Waldkapelle Stockkämpen und mit dem Umland seit 
Jahrhunderten eine wirtschaftlich-kulturelle Einheit bildeten und von ihren Besitzern 
nachhaltig bewirtschaftet wurden mit der Folge, dass sehr alte, heute teilweise unter 
deutschem und /oder europäischem Naturschutz stehende Waldbestände erhalten 
geblieben sind. Das Gebiet ist eines der letzten der weiteren Umgebung, das nicht von 
einer Flurbereinigung überzogen wurde und deshalb eine klein strukturierte vielfältige 
und demzufolge äußerst artenreiche Parklandschaft bildet. Ökologisch gewinnt das 
Gebiet darüber hinaus eine besondere Wertigkeit dadurch, dass ihm, im Übergangs-
bereich vom Teutoburger Wald zur Münsterländischen Tieflandbucht gelegen, eine 
besondere ökologische Vernetzungsfunktion zukommt. 
 
A 33 – Plantrasse nach Ergebnissen der UVS umstrittener denn je 
Gleichwohl wurde die A 33 ohne jede Sensibilität für die ökologische, kulturelle und 
touristische Bedeutung des Gebietes mitten durch den Tatenhauser Wald entlang den 
Wasserschlössern und der Waldkapelle (Trassenvariante V 16) geplant. Dieser 
Umstand und der, dass die A 33 - auch in ihrer heutigen Planung - die Stadt Steinhagen 
in zwei Teile zerschneidet und dass aus diesen Gründen große Teile der Bevölkerung 
die A 33 ablehnten, sowie nicht zuletzt infolge des immer entschiedener werdenden 
Widerstandes des ehrenamtlichen Naturschutzes führten dazu, dass Anfang der 
Neunziger Jahre vom Landesverkehrsminister NRW eine Umweltverträglichkeitsstudie 
in Auftrag gegeben wurde, die die Auswirkungen der geplanten A 33 auf die bewohnte 
und  unbewohnte Umwelt untersuchen sollte. Die Studie wies die vorgesehene Trasse V 
16 als eine der vier schlechtesten von insgesamt 42 untersuchten Trassenvarianten 
aus. Weiter heißt es in der Studie: “Von allen Trassen ist in der Gesamtschau die V 381 
auf hohem Risikoniveau als diejenige anzusprechen, die bei weiterer Optimierung in 
verschiedenen Abschnitten die geringsten Beeinträchtigungen erwarten lässt“ (ebd., 
276). Im Gefolge dessen und des allgemein aufkommenden neuen Umweltbewusst-
seins ging eine der beiden großen Parteien auf Distanz zur A 33 und schlug den Aus-
bau der B 68 bei gleichzeitigem Bau von Umgehungsstraßen um die vom Durchgangs-
verkehr stark belastete Stadt Halle (sowie Dissen und Hilter auf niedersächsischen 
Gebiet) vor. Das wiederum hatte zur Folge, dass die A 33 bevorzugtes, ja auf lokaler 
Ebene fast einziges Thema der parteipolitischen Auseinandersetzung wurde und sich 
die Behandlung dieses Themas seit dieser Zeit jeder Rationalität entzieht. Einer konzer-

                                            
1 Die V 38 entspricht im Abschnitt Steinhagen – Borgholzhausen der V 37 mit Ausnahme der Verknüpfung 
mit der B 476 in Borgholzhausen, wo die V 37 weiter südlich zu der heute bestehenden AS A 33 / B 476 
verläuft.  
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tierten Kampagne von Straßenplanern, Industrie-,  Handels- und Handwerkskammern, 
Arbeitgeberverbänden, Anliegern an der B 68 und Parteipolitikern gelang es, den Bau 
von Umgehungsstraßen zu verhindern und mithilfe der Presse ein politisches Klima zu 
erzeugen, in welchem sich die Gegner der A 33 als Träumer, Spinner und Vernichter 
von Arbeitsplätzen, ja des gesamten ‚Wirtschaftsstandorts Ostwestfalen’, beschimpfen 
lassen mussten. Diesem Druck widerstanden die der A 33 ablehnend gegenüber 
stehenden Parteien nicht und schwenkten zu Befürwortern der   A 33 um.  
 
Scheibchenweise Umsetzung der A 33-Planung trotz ungelöster Probleme in den 
Planungsabschnitten von Borgholzhausen bis Bielefeld 

Bereits zuvor hatten die Straßenplaner damit begonnen, die A 33 von Osnabrück aus in 
kleinen Teilabschnitten zu verwirklichen. Sie begannen in Osnabrück, obwohl dort die B 
68 als Ausfallstraße aus der Stadt bereits vierspurig ausgebaut und die 
Verkehrsbelastung vor den Toren Osnabrücks bei ca. 6.000 KFZ/Tag, also bei einer 
Belastung unter üblichem Landestraßenniveau lag. Der Grund des Baubeginns in 
Osnabrück war also nicht im verkehrlichen Bereich, sondern bei dem vor den Toren 
Osnabrücks nicht vorhandenen bzw. geringen Widerstand der Bevölkerung gegen die A 
33 zu suchen. So trieb die Straßenbauverwaltung das Projekt A 33 scheibchenweise 
von Norden nach Süden voran. Dabei wusste sie, dass sie irgendwann vor dem 
naturschutzfachlichen Problem Holtfelder und Tatenhauser Wald und vor den 
politischen Problemen Steinhagen und Bielefeld stehen werde. Sie wusste aber auch, 
dass dann so viele vollendete Tatsachen geschaffen sein würden, dass sich der Rest 
mit der Begründung „Lückenschluss“ würde durchdrücken lassen.  
Der ehrenamtliche Naturschutz hatte nach der Veränderung der parteipolitischen 
Großwetterlage so gut wie resigniert, da eine politische Mehrheit gegen die A 33 nicht 
mehr zu gewinnen und fachlich noch so überzeugenden Argumenten nach deutschem 
Naturschutzrecht nicht zum Erfolg zu verhelfen war.  
 
FFH-Gebiet Tatenhauser Wald: Gebietsmeldung unter politischem Beschuss  

In dieser Situation ergab sich durch das europäische Naturschutzrecht eine neue 
rechtliche Perspektive. Die Umweltverbände beantragten die Aufnahme des gesamten 
Gebietes Tatenhauser Wald einschließlich Teilen von Stockkämpen und Holtfeld in das 
europäische Netz Natura 2000. Doch der amtliche Vorschlag, der von der Landesanstalt 
für Ökologie und Forsten (LÖBF) ‚erarbeitet’ wurde, sah ein auf den Tatenhausener 
Wald beschränktes Gebiet vor, das in nördlicher Richtung in geradezu wundersamer 
Weise mitten im Tatenhausener Wald, im heutigen FFH – Gebiet, endete, und zwar 
genau dort, wo die Trasse V 16 verlaufen sollte. Die LÖBF hatte diesen fachlich nicht 
haltbaren Vorschlag auf politischen Druck der Landesregierung hin ‚erarbeitet’. 
Der ehrenamtliche Naturschutz gab daraufhin ein Gutachten zur Wertigkeit und FFH - 
Würdigkeit des Gebietes bei Prof. Dr. Gerken, Lehrstuhl für Tierökologie der Universität 
Paderborn, in Auftrag. Neben manchen auch für den ehrenamtlichen Naturschutz neuen 
Erkenntnissen förderte die Untersuchung einen bis dahin unbekannten Bestand an 
Bechsteinfledermäusen zu Tage, einen Bestand, der zu einem von insgesamt nur 6 
Vorkommen in der atlantischen Region und unter diesen wiederum zu den zwei besten 
Vorkommen zählt. Nach weiteren, diesen Befund bestätigenden amtlichen 
Untersuchungen wurde als FFH - Gebiet das Gebiet gemeldet, wie es heute von 
Brüssel anerkannt ist. Bei der Abgrenzung dieses Gebietes springt u. a. eine bizarre 
Formatierung des FFH - Gebiets nach Norden in Gestalt dreier Finger ins Auge auf, 
obwohl zwischen den Fingern die ortstypische Wald- und Parklandschaft angesiedelt ist, 
die dem Gebiet sein Gepräge gibt. Die offizielle Begründung lautet, dass hier zwar 
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zukünftiges Entwicklungspotential für die Umwandlung von Fichtenwald in bodensauere 
Buchen-Eichenwälder liege und dass durchaus schon deutliche Entwicklungsansätze in 
diese Richtung das Gebiet charakterisierten, dass aber zur Zeit eben doch noch 
Fichtenbestände das Gebiet dominierten. Unter der Hand wurde den ehrenamtlichen 
Naturschützern bedeutet, dass man mit dieser Gebietsabgrenzung, die gegenüber 
‚Brüssel’ das absolut unumgängliche Minimum darstelle, den A 33-Politikern in der 
Landesregierung habe entgegen kommen müssen. Ähnliches gelte für den Ausschluss 
des Waldgebietes östlich der L 782, das zwar von seiner Struktur und Artenbestand her 
allen Anforderungen an die Zugehörigkeit zum FFH - Gebiet entspreche, einer A 33-
Planung aber im Wege stehe.  
 
A 33 - Neutrassierung (V 16+) scheitert an FFH - Gebietsschutz  
Nach dem - vorläufig - endgültigen Neuzuschnitt des FFH - Gebietes änderten die 
Straßenplaner die Variante V 16 in die Variante V 16 + und gingen mit ihr ins Planfest-
stellungsverfahren. Die neue Variante sah eine leichte Verschwenkung nach Norden 
und gleichzeitig eine Aufständerung der Trasse vor. Sie nahm unter Ausnutzung der 
Räume zwischen den Fingern des FFH - Gebietes formal geringere FFH - Flächen in 
Anspruch, beeinträchtigte aber die Jagdhabitate der Bechsteinfledermaus in ihrem 
Kerngebiet und die Lebensräume anderer das FFH - Gebiet prägender Arten wie u. a. 
des Kammmolches und des Schwarzspechtes. Zudem lag die Fahrbahn jetzt in Höhe 
der Baumwipfel, also der Jagdhöhe der Bechsteinfledermaus. Die Trasse war 
naturschutzfachlich so inakzeptabel, dass selbst die unter politischem Druck stehende 
Höhere Landschaftsbehörde und die LÖBF dieser Trasse eine FFH–Tauglichkeit nicht 
bescheinigen konnten. 
Konsensverhandlungen führen zu Düsseldorfer Vereinbarung   
Als der Konflikt der Straßenplaner mit dem ehrenamtlichen und amtlichen Naturschutz 
im Erörterungstermin im Mai/Juni 2003 seiner ganzen naturschutzfachlichen und 
rechtlichen Tragweite offenbar wurde, kam es zu einer ersten Kontaktaufnahme der 
Landesregierung zum ehrenamtlichen Naturschutz mit der Frage, ob eine Annäherung 
der Standpunkte denkbar sei. Die Kontakte endeten in der so genannten Düsseldorfer 
„Gemeinsamen Erklärung“ vom 25. Februar 2004. Nach dieser Vereinbarung erklärten 
sich die Naturschutzverbände zum Verzicht auf eine Klage gegen die A 33 unter 
bestimmten Bedingungen bereit.2 Die erste Bedingung ist die Verwirklichung einer 
bestimmten, im Bereich westlich der L 782 weitgehend nach Norden verschwenkten 
Trasse, wie sie in der Umweltverträglichkeitsstudie von 1992 als Trassenvarianten          
V 37/38 vorgesehen ist. Die Umweltverbände kämpften in den Verhandlungen lange 
Zeit für die Anerkennung der V 37/38 in ihrer ganzen Länge, also auch im Bereich 
östlich der L 782 und schlugen als Lärmschutz eine Absenkung der Trasse bei gleich-
zeitiger Éinhausung als für die Stadt Halle optimale Lösung vor. Sie konnten sich jedoch 
mit ihrer Forderung nicht durchsetzen und akzeptierten die Trassenführung im Bereich 
der L 782 und weiter östlich schweren Herzens, weil 

• eine gemeinsame Gestaltung eines Konzepts von Vermeidungs-, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen 

• und eine starke Vernetzung dieses westlichen Bereichs mit dem FFH-Gebiet 
Teutoburger Wald  

                                            
2 In der Düsseldorfer Erklärung wird erklärt: Unter der Voraussetzung, das die Punkte dieser gemein-
samen Erklärung eingehalten werden, verzichten die Naturschutzverbände auf eine Verbandsklage. 
Gleichwohl verweisen sie auf ihre grundsätzlich andere Einschätzung zum Weiterbau der A 33. Sie halten 
diesen nicht für notwendig, da den Verkehrsanforderungen durch den Ausbau der B 68 bzw. den Bau von 
Ortsumgehungen Rechnung getragen werden könnte. 
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vereinbart werden konnte. Mit anderen Worten: Die Naturschutzverbände erkauften eine 
Stabilisierung des Naturraumes westlich der L 782, der nach ihrer Ansicht in seiner 
Gänze unter FFH-Schutz hätte gestellt werden müssen, mit Opfern im östlichen 
Bereich. Ob ein solcher Kompromiss, der zu Lasten des FFH-Gebietes in seinem 
östlichen Bereich geht, überhaupt hätte getroffen werden dürfen, ist fraglich und 
innerhalb der Naturschutzverbände umstritten. Unstrittig ist jedoch, dass ein solcher 
Kompromiss jedenfalls nur gerechtfertigt werden kann, wenn die Düsseldorfer 
Vereinbarung strikt eingehalten wird. Das ist jedoch nach den offen gelegten 
Planunterlagen nicht der Fall. 
 
Düsseldorfer Erklärung vom Landesbetrieb Straßenbau NRW nicht eingehalten   

An dieser Stelle muss an den Wortlaut und die Zielsetzung der Düsseldorfer 
Vereinbarung erinnert werden:  
Dort heißt es zu den Grünbrücken: „Im Bereich der Siedlung „Am Forst“ werden die A 
33 und die nach Osten verlegte L 782 mit einer Grünbrücke überbaut. Die Lage und 
Dimensionierung dieser und der übrigen aus ökologischen Gründen erforderlichen 
Grünbrücken bedarf noch detaillierter und fachlich fundierter Festlegungen.“ 
Ferner heißt es: „Zur Anpassung des Landschaftspflegerischen Begleitplans an die 
neue Trasse und zur Baubegleitung bildet der Landesbetrieb Straßenbau einen  
Arbeitskreis. Ziel ist eine konsensorientierte Entwicklung und Umsetzung des 
Vermeidungs- und Ausgleichskonzeptes. Dazu gehört auch die Dimensionierung der 
Grünbrücken. Methodische Grundlage der Bearbeitung des LBP von der L 782 bis zur B 
476 (Neutrassierungsbereich) ist die ERegStra...“ 
Und abschließend: „Unter der Voraussetzung, dass die Punkte dieser gemeinsamen 
Erklärung eingehalten und umgesetzt werden, verzichten die Naturschutzverbände auf 
eine Verbandsklage. 
 
Die Naturschutzverbände haben von März 2004 bis August 2006 intensiv im 
Arbeitskreis mitgearbeitet. Dabei konnten die Naturschutzverbände - unter großen 
Mühen und Abstrichen von ihren Vorstellungen - ein Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmenkonzept vereinbaren, das eine gewisse Schwerpunktbildung und 
Konzentration der Maßnahmen auf bestimmte fachökologische Gesichtspunkte vorsah 
und damit im Gegensatz zu früherem Stückwerk eine Ausgleichs- und Ersatzfunktion 
dem Grund nach übernehmen konnte. Von diesem Konzept sind jedoch durch die 
Überarbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans nach der Methodik des 
Erlasses zur Eingriffsregelung im Straßenbau in NRW (ELES) massive quantitative und 
qualitative Abstriche gemacht worden, dass der gesetzlich geforderte und 
naturschutzfachlich unverzichtbare funktionsgerechte Ausgleich für die Eingriffe nicht 
mehr annähernd erreicht wird.   
 
Anders sehen die Dinge bei dem zweiten Schwerpunkt der Vereinbarung aus, nämlich 
bei der naturschutzfachlich gebotenen Vernetzung des FFH-Gebiets Tatenhauser Wald 
einschließlich seiner im direktem ökologischen Zusammenhang stehenden 
Umgebungsflächen mit dem FFH-Gebiet Teutoburger Wald. Der Landesbetrieb 
Straßenbau hat von Anfang an unter Verstoß gegen die Düsseldorfer „Gemeinsame 
Erklärung“ das Thema Vermeidungsmaßnahmen einschließlich der Grünbrücken nicht 
im Sinne der vereinbarten Entwicklung eines konsensorientierten Konzeptes unter 
Berücksichtigung des aktuellen fachlichen Wissensstandes im Arbeitskreis behandelt, 
sondern einseitig die Dimensionierung der Grünbrücken und Durchlässe festgelegt. Die 
Naturschutzverbände haben gegen diese Vorgehensweise dem Landesbetrieb Straßen 
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NRW frühzeitig ihre Bedenken mitgeteilt3 und ihren Dissens zu den unzureichenden 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, insbesondere der Lage und Breite der 
Grünbrücken, erklärt. Ebenso erfolgten mehrere Eingaben der Naturschutzverbände 
wegen der sich im Arbeitskreis abzeichnenden Verstöße gegen die Düsseldorfer 
Vereinbarung an das Verkehrsministerium NRW4, die jedoch mit nichts sagenden 
Floskeln abgetan wurden. Da die Regierungsparteien gewechselt hatten, konnte auch 
der Verkehrsminister nicht mehr an sein gegebenes Wort (u. a. „vier je 100 Meter breite 
Grünbrücken“) erinnert werden.  
 
Als sich dieser Bruch der Vereinbarung durch die Landesregierung zur Gewissheit der 
Naturschutzverbände abzeichnete, gaben diese Gutachten beim Planungsbüro für 
Landschafts- und Tierökologie Wolf Lederer zur „Prognose der Wirkungen der A 33 auf 
das Vorkommen des Steinkauzes bei Borgholzhausen“ und bei Prof. Dr. Gerken zur  
„Zerschneidungswirkung der A 33 auf die Tierwelt und ihre Lebensräume und 
Darstellung notwendiger Maßnahmen zur Minderung der Barrierewirkung“ in Auftrag. 
Die Gutachten wurden im September 2006 bzw. Dezember 2006 fertig gestellt und dem 
Landesbetrieb sowie dem amtlichen Naturschutz zur Verfügung gestellt. Es ist aus Sicht 
der Naturschutzverbände nicht nachzuvollziehen, weshalb bereits zuvor der 
Beratungsprozess im begleitenden Arbeitskreis eingestellt worden war und der 
Landesbetrieb insbesondere die Ergebnisse aus den Gutachten nicht mehr mit allen 
Beteiligten in weiteren Arbeitskreissitzungen diskutiert und hinsichtlich ihrer 
Konsequenzen beraten hat. 
Das Gutachten von Prof. Gerken befasst sich mit der notwendigen Anzahl, der 
Gestaltung und der Dimensionierung der Grünbrücken für den Gesamtbereich der A 33 
und speziell für den Planabschnitt 7.1. Die im Rahmen der Planoffenlage von 19.11.07 
bis 18.1.208 vorgelegten Planunterlagen wurden den fachökologischen  Anforderungen 
dieses Gutachtens nicht annähernd gerecht. 
 
 
Nach dem Erörterungstermin im August 2008 hat es bis Anfang 2009 zahlreiche 
Gespräche des Ministeriums für Bauen und Verkehr mit den Naturschutzverbänden 
gegeben, um bei dem Dissens zu den Querungshilfen (Ausgestaltung und Lage von 
Grünbrücken und Durchlässen) nach Lösungen zu suchen. Diese Gespräche führten zu 
einigen Änderungen der Planung. Es erfolgte die Trennung von Straßenüberführungen 
und Grünbrücken sowie die Planung einer zusätzlichen Querungshilfe im Bereich eines 
Hauptflugkorridors der Bechsteinfledermäuse (Bauwerk Nr. 23a).        
Bei anderen Maßnahmen, die auch nach den eingebrachten Gutachten von GERKEN 
(2006) und LEDERER (2006) zwingend erforderlich sind, um den regionalen und 
landesweiten Biotopverbund zu sichern, konnte jedoch keine Einigkeit erzielt werden. 
Dazu gehören: 

- Weitere Schutzmaßnahmen und Querungshilfen für Fledermausarten, 
insbesondere Bechsteinfledermäuse, im Bereich der Querung und „Umfahrung“ 
des FFH-Gebietes „Tatenhauser Wald“.  Nach dem neueren Stand der 
Wissenschaft handelt es sich bei der Bechsteinfledermaus  nicht um eine reine 
Waldbewohnerin und auch nicht um eine Art, die außerhalb des Waldes nur  

                                            
3 Schreiben des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW vom 21.9.2005, Schreiben des A 33 - 
Sprechers der Naturschutzverbände Wolfhart Kansteiner v. 2.7.2006      
4 Briefe des BUND-Landesvorsitzenden Klaus Brunsmeier an Verkehrsminister Wittke vom 5.12.2005 und 
26.4.2006 und des A 33 - Sprechers der Naturschutzverbände Wolfhart Kansteiner v. 4.10.2006,  
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strukturgebunden  fliegt. Sie ist zwar elementar an alte Waldbestände mit 
Höhlenbäumen und außerhalb des Waldes an Strukturelemente wie Bachläufe, 
Hecken und Baumreihen angewiesen, steuert aber im Wechsel der Jahreszeiten 
ein Ziel (z. B. eine Obstbaumwiese im Frühling oder Herbst) auch direkt über ein  
freies Feld an . Diesen Fakten tragen die dem LBP zugrunde liegenden 
Bestandsaufnahmen, die örtlich nur an wenigen Stellen, zeitlich nicht über das 
Jahr verteilt und artmäßig auf Weibchen beschränkt durchgeführt worden sind, in 
keiner Weise Rechnung. Es wurden bei der Bestandsaufnahme schon im Vorfeld 
Untersuchungsbereiche eingeschränkt, bzw. Bereich von der Untersuchung 
ausgeschlossen. Weiterhin wurden mögliche Flugkorridore der Bechsteinfleder-
mäuse, sowie anderer Fledermausarten durch Analogieschluss ermittelt. Diese 
Vorgehensweise ist sachlich nicht vertretbar. Wie trotz der mangelhaften 
Bestandsaufnahme nachgewiesen, queren die Bechsteinfledermäuse (und 
andere Fledermausarten) die geplante Trasse an  mehreren Stellen. Unerlässlich 
ist bei dieser Sachlage in jedem Fall, die bekannten Leitstrukturen zu erhalten 
und - wenn möglich – zu stärken. Das ist bei den Leitstrukturen Laibach und den 
Ruthebach nicht mehr möglich. Die nördlich der A 33  gelegenen Gebiete werden 
durch die Autobahn und die angrenzende Bebauung so verinselt, dass diese 
Leitstrukturen zwangsläufig verloren gehen. Um so wichtiger ist es, den u. a. von 
Fledermäusen sehr stark frequentierten Loddenbach in seiner Leitstruktur zu 
erhalten, ja zu stärken. Das  ist nach der Planung nicht der Fall.  Der Loddenbach 
fließt an der Stelle der Überführung der Autobahn durch ein längliches flaches 
Siek, das auf beiden Seiten parallel zum Bachlauf von Baumreihen gesäumt ist. 
Am Bachlauf selbst stehen vereinzelte Erlen. Unmittelbar nördlich der und ca. 
150 m südlich der Autobahnüberführung verläut der Loddenbach durch Wald. Es 
handelt daher sich um eine ideale Flugroute für Fledermäuse, was durch die 
Bestandsaufnahme auch bestätigt wurde. Ein Teil des Siekes wird zur 
Unterführung des die Autobahn querenden Lönsweges in Anspruch genommen, 
der restliche Teil soll der Unterführung des Loddenbachs dienen. Die 
Durchlasshöhe ist mit 4,50 m über dem Wasserspiegel in einer Breite von 
wenigen Dezimetern, weiter seitlich mit unter 4 m und deutlich darunter geplant. 
Die bisherigen, einem Galeriewald nahe kommenden Begleitstrukturen werden 
gekappt. Mit Ausnahme von wassergebundenen Fledermausarten werden alle 
anderen Fledermausarten, insbesondere die Bechsteinfledermaus und das 
Große Mausohr, den Durchflug meiden. Dies gilt auch für viele andere Tierarten. 
Der Loddenbach wird damit seiner ökologischen  Vernetzungsfunktion beraubt, 
und das trotz des „Merkblatts zur Anlage von Querungshilfen (MAQ) der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV 2008), das für 
den Fall eines Bachlaufs mit Galeriewald eine Überführung in Höhe von 10 m 
und eine Aufweitung des Bachbettes auf 30 m vorsieht; und das ferner trotz der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die Bachläufe als ökologische 
Lebensadern unter besonderen Schutz stellt. Die Überführung des Loddenbachs 
muss daher bis an die Grenze des technisch Machbaren, mindestens aber auf 
eine Höhe von 6 m bei einer gleichzeitigen Breite von mindestens 10 m 
aufgeweitet werden.. 

- Viele Tierarten benutzen individuelle Wander- und Jagdkorridore. Bei der 
Bechsteinfledermaus ist dieses Verhalten ausgeprägt. In einer lokalen Population 
hat jede Fledermaus ihre eigene, jahreszeitlich wechselnde Jagdroute, die sich 
nur hin und wieder mit der einer anderen überschneidet. Die Planung, die Tiere 
und insbesondere die Bechsteinfledermäuse auf wenige Querungshilfen zu 
konzentrieren, widerspricht daher deren Artverhalten. Aus diesem Grund ist die 
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Annahme zwingend, dass die Bechsteinfledermäuse entsprechend ihren 
tradierten Flugrouten versuchen werden, die Autobahn auch außerhalb der 
angebotenen Querungshilfen zu überfliegen. Um ein Absinken hinter den 
äußeren Schutzwänden in den Verkehrsraum möglichst zu vermeiden, ist 
Erhöhung der Seitenwände auf mindestens 6 Meter sowie eine durchgängige 
Wand mit einer Höhe von ebenfalls mindestens 6 Metern auf dem Mittelstreifen 
der Autobahn unerlässlich, und zwar auf der gesamten Länge von der L 782 bis 
zu Birkmanns Hof 

- Eine ausreichende große Dimensionierung der Brücke über die Neue Hessel, die 
der Bedeutung für den regionalen Biotopverbund Rechnung trägt. Die geplante 
Brücke (Bauwerk) mit einer lichten Höhe von 3,0 m  und einer Weite von 20 m ist 
weder mit der oben zitierten Richtlinie noch mit der Wasserrahmenrichtlinie noch 
mit den besonderen Artenschutzanforderungen im konkreten Fall auch nur im 
Entferntesten vereinbar. Nach dem „MAQ“ ist die Hessel, ausgestattet mit einem 
sehr wertvollen Galeriewald mit alten Eichen und Buchen, in 10 Meter Höhe zu 
queren, und zwar auf einer breite von 30 m. Die Planung mit einer Höhe von 3 m 
– in dieser Tiefe hat sich die Hessel ins Erdreich eingegraben – ist nicht 
nachvollziehbar. In Erkenntnis ihres Verstoßes gegen alle artenschutzrechtlichen 
Gebote und gegen die eigenen Richtlinien sieht die Planung zum Ausgleich 
dieser Mängel  westlich der Hesselquerung eine Grünbrücke vor. Sie vermag 
weder den Verstoß gegen die eigenen Richtlinien (MAQ) noch die Abschnürung 
der Lebensader Hessel aufzuheben. Das gilt für die wassergebundenen wie auch 
für die  gewässerparallel ziehenden Tierarten. Gerade die Fledermausarten, 
insbesondere die Bechsteinfledermaus, aber auch der Eisvogel, dessen 
Lebensraum die Hessel oberhalb und unterhalb der Autobahnüberführung ist, 
werden versuchen, ihren tradierten Flugrouten zu folgen, werden vor das Hin-
dernis Autobahn stoßen und versuchen, über die Autobahn zu kommen - mit den 
bekannten Gefährdungsfolgen -, oder werden die Hessel als Lebensraum 
aufgeben. Dass diese Tiere ca. 150 m vor der Hesselunterführung auf die Rampe 
der Grünbrücke abbiegen, ist ein reines Schreibtischkonstrukt.    

- Bau einer mindestens 80 m breiten Grünbrücke westlich von „Birkmanns Hof“ als 
Bestandteil eines großräumigen Biotopverbundes, um die Durchgängigkeit für 
entlang des Teutoburger Waldes wechselndes größeres Wild zu ermöglichen 
(„By-Pass-Lösung“, s. Kapitel 4.8). Es kann nicht sein, dass europaweit Konzepte 
für einen großräumigen Biotopverbund entwickelt und neue Grünbrücken über 
bereits bestehende Autobahnen gebaut werden, hier aber beim Bau einer neuen 
Autobahn auf eine diesen Anforderungen gerecht werdende Grünbrücke 
verzichtet wird. In dem Gerken-Gutachten wird in einer auch für den Laien 
nachvollziehbaren Weise dargetan, dass eine Grünbrücke für den großräumigen 
Biotopverbund an einer möglichst störungsfreien Stelle positioniert werden muss 
und dass dafür nur die Stelle westlich Birkmanns Hof in Betracht kommt. Die 
Grünbrücke an der Neuen Hessel kann diese Funktion wegen ihrer großen Nähe 
zur Hesselsiedlung, die wie ein Querriegel vor dem Teutoburger Wald liegt, nicht 
übernehmen. Die Planung dieser Brücke ist der untaugliche Versuch, eine 
notwendige ausreichend dimensionierte Überführung der Hessel zu umgehen 
und der Brücke  gleichzeitig eine großräumige Verbundfunktion zuzuordnen, die 
sie ebenfalls nicht erfüllen kann. Die Grünbrücke an der Neuen Hessel ist 
entbehrlich, eine 80 m breite Grünbrücke für den überregionalen Biotopverbund 
westlich Birkmanns Hof hingegen nicht.  
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- Beim Steinkauzlebensraum bei Holtfeld hatten die Naturschutzverbände im 
Rahmen der Gespräche - im Hinblick auf die außergewöhnlich hohen Kosten  - 
ihre Bereitschaft geäußert, auf die im Gutachten LEDERER (2006) zur Sicherung 
der besonders geschützten Art gutachterlich geforderte Einhausung auf einer 
Länge von 1400 m zurück zu stellen. Dieses wäre allerdings nur unter drei 
Voraussetzungen zu vertreten. Erstens sind – wie jetzt geplant – Außenmauern 
in einer Höhe von 4 m und zusätzlichen Maschendrahtaufsätzen von 2 m Höhe 
entlang des gesamten Bereiches 1.400 m zu installieren. Da zu befürchten steht, 
dass die Steinkäuze u. a. beim Vernehmen eines Rufes von der anderen 
Autobahnseite auch diese Höhe überwinden und anschließend entsprechend 
ihrem Artverhalten ihre Flughöhe auf Bodennähe absenken und in den Verkehr 
geraten, muss zweitens ein striktes, mehrjähriges  und umfassendes Monitoring 
zwecks Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen angeordnet werden. Da 
also im Fall des Überwindens der Barriere mit erheblichen Verlusten zu rechnen 
ist und im Fall des Nichtüberwindens der Barriere eine Zerschneidung des 
ohnehin sehr kleinen Lebensraumes und damit eine entscheidende Schwächung 
der Population eintritt, das Aussterben der Population also in jedem Fall zu 
befürchten ist,  muss Drittens muss ein Ersatzbiotop geschaffen werden, das in 
seiner landschaftlichen Struktur, in seiner Nähe zu dem heutigen Biotop und in 
seiner Vernetzung zu Lebensräumen im Süden in der Lage ist, eine 
Ersatzfunktion wahrzunehmen. Die Naturschutzverbände hatten hierfür  das 
Gelände am Illenbruch - zusätzlich zu den bereits vereinbarten Maßnahmen an 
der Neuen  Hessel - vorgeschlagen und es für akzeptabel gehalten, dass dafür 
auf geplante vereinzelt und zudem in gefährlicher Nähe zur Autobahn gelegene 
Artenschutzmaßnahmen verzichtet werde. Die jetzt offen gelegte Planung 
widerspricht diesem Konzept allerdings in zwei Punkten. Zum Einen sieht die 
Planung die Überführung der Straße „Illenbruch“ über die A 33 vor. Die Straße 
„Illenbruch“ führt aber unmittelbar durch das geplante Maßnahmenkonzept und 
gefährdet das Gelingen der ‚Umsiedlung’ der Steinkäuze in hohem Maße. Denn 
Steinkäuze fliegen auf ihrer Nahrungssuche in unmittelbarer Bodennähe und sind 
daher durch Straßenverkehr extrem gefährdet. Schon der Verlust von ein oder 
zwei Steinkäuzen in der ohnehin hoch problematischen Umsiedlungsphase wird 
die Schaffung des geplanten Ersatzbiotops zum Scheitern bringen. Es kommt 
hinzu, dass die Straße Illenbruch u. a. Krötenwanderwege kreuzt und starke 
Verluste in diesem Artenbereich verursachen würde. Anstelle der Straße 
Illenbruch kann die Casumer Straße problemlos und kostensparender überführt 
werden, die Naturschutzverbände halten eine Autobahnüberführung in diesem 
Raum jedoch für nicht erforderlich. Zum Anderen entfällt nach der jetzt 
vorgelegten Planung eine wichtige Artenschutzmaßnahme an der Neuen Hessel, 
wo u. a. auch für den Steinkauz Ersatzmaßnahmen vorgesehen sind. Die 
Ersatzmaßnahmen am Illenbruch gewinnen ihren Wert nicht allein aus den dort  
geplanten Maßnahmen, sondern vor allem auch aus ihrer Vernetzung mit den 
bislang geplanten Maßnahmen an der Neuen Hessel. Wenn dort aber ein ca. 18 
ha großes, für die Artenschutzmaßnahmen unverzichtbares Areal aus der 
Planung genommen und ein dort befindlicher Modellflugplatz belassen wird, 
entwertet dies nicht nur die Maßnahmen an der Neuen Hessel, sondern zugleich 
das Ersatzmaßnahmenkonzept für den Steinkauz am Illenbruch. 

- Auch ohne den artenschutzrechtlichen Zusammenhang mit den Maßnahmen am 
Illenbruch ist die Flächen- und Maßnahmenreduzierung an der Neuen Hessel 
nicht nachvollziehbar. Die Maßnahmen an der Neuen Hessel, die bislang 
einvernehmlich für erforderlich gehalten wurden, sind ein wesentlicher 
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Bestandteil des Maßnahmenkonzeptes im Biotopverbund zwischen den FFH-
Gebieten „Tatenhauser Wald“ und „Ruthebach, Laibach, Loddenbach, 
Nordbruch“. .Der Verzicht auf die Verlagerung des Modellflugplatzes führt zudem 
zu einer erheblichen Entwertung der verbleibenden Flächen und Maßnahmen. 
Darüber hinaus könnte gerade die jetzt aus der Planung genommene Fläche der 
Wiederherstellung des ursprünglichen naturnahen – als trockenes Bachbett noch 
vorhandenen - Verlaufs der Hessel dienen und somit den einzigen effizienten, 
wenigstens kleinen Ausgleich für die erheblichen Schäden darstellen, die  die 
geplante A 33 an den Bachläufen Neue Hessel, Loddenbach, Ruthebach und 
Laibach anrichtet, auch wenn dort die Überführungen – wie gefordert – optimiert 
werden.  

 
 
Überarbeitung des LBP nach ELES: Widerspruch zu Düsseldorfer Erklärung und 
Naturschutzrecht  
 
Am 16. September 2009 wurden Öffentlichkeit und Naturschutzverbände durch die 
Presse über die grundlegende Überarbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans 
(LBP) informiert, dessen Ergebnisse mit der jetzt offen gelegten Planunterlagen in das 
Planfeststellungsverfahren eingebracht werden. Als Grund wurde der seit dem März 
2009 vorliegende Erlass zur Eingriffsregelung im Straßenbau (ELES) angeführt, der 
zwingend anzuwenden sei. Nachdem schon - wie oben ausgeführt - entgegen der 
Düsseldorfer Erklärung keine konsensuale Entwicklung und Festlegung des 
Vermeidungskonzeptes einschließlich der Grünbrücken erreicht werden konnte, stellt 
die Überarbeitung des LBP den endgültigen Bruch der Düsseldorfer Erklärung durch 
das Land dar, da diese vertragliche Vereinbarung zwischen Land (MBV, MUNLV) und 
Gemeinden (Halle, Borgholzhausen) sowie den anerkannten Naturschutzverbänden 
eine  gemeinsame Gestaltung eines Konzepts von Vermeidungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ausdrücklich auf Grundlage der Methodik „ARGE Eingriff - 
Ausgleich“ – eingeführt durch den Erlass Eingriffsregelung Straßenbau ERegStra – 
vorsieht. Angesichts der eindeutigen Vertragslage der „Düsseldorfer Erklärung“ sind die 
Naturschutzverbände davon ausgegangen, dass die methodische Grundlage des LBP 
nicht in Frage gestellt wird.  
Wie oben ausgeführt hatte es nach dem Erörterungstermin im August 2008 bis in das 
Jahr 2009 hinein zahlreiche Gespräche des MBV mit den Naturschutzverbänden zu 
dem Dissens bei den Querungshilfen gegeben. Es wurde nie eine Überarbeitung des 
Ausgleichsflächenkonzeptes angesprochen, obwohl der Erlass „ELES“ seit Oktober 
2008 in einem abgestimmten Entwurf vorlag und die Veröffentlichung unmittelbar 
bevorstand. Wenn durch diesen Erlass aus Sicht des MBV oder dem Landesbetrieb 
Straßen NRW Zweifel an der Umsetzbarkeit der Düsseldorfer Vereinbarung bestanden 
hat, hätte darüber als erstes mit den Naturschutzverbänden als Vertragspartnern 
gesprochen werden müssen.   
 
Die Überarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) auf Grundlage des 
am 6. März 2009 eingeführten Erlasses ELES ist keineswegs  zwingend geboten. 
Angesichts der eindeutigen Vertragslage der „Düsseldorfer Erklärung“ hätte für den 
Planungsabschnitt 7.1. der A 33 eine Regelung getroffen werden müssen, die die 
methodische Grundlagen des LBP’s nicht in Frage stellt. 
Für eine Fortführung des A 33 - Planfeststellungsverfahrens auf Grundlage des 
bisherigen LBP’s sprechen neben der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarung auch 
weitere fachlich-rechtliche Gründe: 
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- die in der Düsseldorfer Erklärung getroffene Festlegung auf die Methodik nach 
dem Erlass „ERegStra“ steht keineswegs im Gegensatz zum gültigen 
Naturschutzrecht. Sonst hätte der LBP in alter Fassung nicht im vom 19.11.07 
bis 18. 12. 2007 – also nach der Novelle des LG v. 5.7. 2007 – offen gelegt 
werden dürfen 

- Im Erörterungstermin im Jahr 2008 gab es zu dem LBP in der Fassung 2007 
keine grundsätzlichen Bedenken der Landschaftsbehörden, der 
Naturschutzverbände oder der Kommunen. Die grundsätzlichen Vorgaben der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (funktionaler Ausgleich/Ersatz der 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes) haben sich seitdem weder 
auf Bundes- noch auf Landesebene grundlegend geändert. Auch damals war 
bereits das Landschaftsgesetz NRW in seiner Fassung vom 5. Juli 2007 in 
Kraft.  

- Die massive Umplanung und Reduzierung der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmenflächen gewährleistet keinen vollumfänglich erforderlichen 
funktionalen Ausgleich bzw. Ersatz. Fachgutachter und Fachbehörden hatten 
dem LBP in alter Fassung bescheinigt, genau diese Anforderungen zu erfüllen. 
Dieses ist mit dem neuen LBP und den massiv verringerten Flächen nicht mehr 
gegeben.  

 
Bei den fachlich-rechtlichen Anforderungen an die Ermittlung und Bewertung des 
Eingriffs ist für den Abschnitt 7.1 der A 33 zu berücksichtigen, dass die Planung des 
Neubaus der Autobahn A 33 in diesem in einem besonders hochwertigem 
Landschaftsraum erfolgt; dieses gilt  

- sowohl hinsichtlich der Biotopen und Arten (FFH-Gebiet Tatenhauser Wald, die 
regionalplanerisch als „Bereiche zum Schutz der Natur“ gesicherten Gebiete 
„Patthorst mit Foddenbach“, „Tatenhauser Wald“ und „Grünland zwischen 
Casum und Holtfeld“),  

- der besonderen abiotischen Bestandteile des Naturhaushalts (u.a. 
Wasserschutzgebiet „Tatenhausen“, seltene Bodentypen)  

- als auch des Landschaftsbildes und der hohen Bedeutung für die 
landschaftsbezogenen Erholung (Wasserschlösser Tatenhausen und Holtfeld 
mit der Waldkapelle Stockkämpen; sehr alte Waldbestände; klein strukturierte 
vielfältige und äußerst artenreiche Parklandschaft).  

Eine Kompensation muss diesem besonderen Bedeutung und Schutzwürdigkeit gerecht 
werden, der vorliegende LBP wird diesen fachlich-rechtlichen Ansprüchen nicht gerecht.  
 
 
Die Naturschutzverbände haben sich in der „Düsseldorfer Erklärung“ nicht mit ihren 
Forderungen nach einer optimierten Trassenführung im Bereich  der L 782n und östlich 
davon durchsetzen können und akzeptierten diese Trassenführung nur, weil eine 
gemeinsame Gestaltung eines Konzepts von Vermeidungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen und eine starke Vernetzung im westlichen Trassenabschnitt mit dem 
FFH-Gebiet Teutoburger Wald vereinbart werden konnte. Die nun vorgenommene 
Reduzierungen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenflächen um ca. 40% und die 
dabei erfolgte Streichung zentraler Bestandteile des dem LBP 2007 zugrunde liegenden  
naturschutzfachlichen Maßnahmenkonzeptes (unter anderem: Grünlandflächen im 
Bereich Neue Hessel, Aufforstungsflächen für Biotopverbundkorridore zum Teutoburger 
Wald, Stärkung der Habitatstrukturen  westlich des FFH-Gebietes Tatenhauser Waldes 
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vor allem durch Aufforstungen) machen ein gemeinsam getragenes 
Maßnahmenkonzept unmöglich. Dieser allein politisch begründete Konzeptwechsel bei 
den Kompensationsmaßnahmen genügt nicht den naturschutzrechtlichen Anfor-
derungen nach einer funktionalen Wiederherstellung der beeinträchtigen Funktionen 
des Naturhaushaltes und der landschaftsgerechten Neugestaltung des Landschafts-
bildes.   

Die Naturschutzverbände bewerten die Überplanung des LBP als Affront gegen den 
ehrenamtlichen Naturschutz. Die Verbände wurden nicht einmal mehr an den 
Gesprächen zur Abstimmung des Rahmens für die Überarbeitung beteiligt. Dieses 
dokumentiert, dass das Verkehrsministerium NRW und der Landesbetrieb Straßenbau 
NRW den in der Düsseldorfer Erklärung installierten begleitenden Arbeitskreis zum LBP 
anscheinend genauso zu Grabe getragen haben wie die vertragliche Vereinbarung 
selbst.    
 
An dieser Stelle wird nochmals auf den oben zitierten Wortlaut und die Zielsetzung der 
Düsseldorfer Vereinbarung erinnert. Es muss als Fazit festgestellt werden, dass das 
Land NRW, vertreten durch das Ministerium für Bauen und Verkehr und den 
Landesbetrieb Straßenbau NRW, die vertraglichen Übereinkünfte aus der Düsseldorfer 
Erklärung in den zentralen Bestandteilen nicht eingehalten hat. Somit sehen sich die 
Naturschutzverbände nicht mehr an ihren Verzicht auf eine Verbandsklage gebunden.  
 
 
 
1.2 Beteiligungsdefizite durch mangelhafte Planunterlagen und Verwendung 

unveröffentlichter Quellen 
 
Die übersandten Planunterlagen genügen nicht den Anforderungen des § 73 Abs. 8 
VwVfG. Aus den Unterlagen müssen Inhalt und Ziele der Änderungen klar hervorgehen. 
Insbesondere muss deutlich werden, worin genau die Änderung besteht und welche im 
Vergleich zum ursprünglich ausgelegten Plan relevanten Unterschiede hinsichtlich der 
Auswirkungen des Vorhabens zu erwarten sind (BVerwGE 75, 225; VG Mannheim, 
DVBl. 1990, S. 108; Kopp, VwVfG, § 73, Rdn. 105). 
 
Die im Rahmen des Deckblattes I vorgenommenen Planänderungen sind unzureichend 
dargestellt worden. Die entfallenen, geänderten sowie die neu hinzukommenden 
Textstellen im  Erläuterungsbericht des Landschaftspflegerischen Begleitplan sowie in 
der FFH-Verträglichkeitsprüfung und im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind nicht 
kenntlich gemacht worden, lediglich in der Unterlage 12.3 zum LBP mit der 
Maßnahmenübersicht sind die geänderten Darstellungen gekennzeichnet. 
So mussten erst ca. 550 Seiten Erläuterungstexte Seite für Seite abgeglichen werden, 
um über eine Grundlage für eine Bewertung der Änderungen zu verfügen. Dieses wird 
vom ehrenamtlichen Naturschutz als Zumutung und Behinderung der Mitwirkungsrechte 
bewertet. Es wäre mit Hilfe moderner Textverarbeitungsprogramme technisch ohne 
jeden Aufwand zu bewerkstelligen gewesen alle geänderten Textstellen farbig 
hervorzuheben, so wie es auch in anderen Planfeststellungsverfahren erfolgt. Es ist 
nicht ersichtlich, wieso der Antragsteller auf derartige Klarstellungen verzichtet hat.  
 
Die Zielsetzung des § 73 VwVfG - die zu erwartenden oder möglichen Auswirkungen 
des Vorhabens sachgerecht zu ermitteln und den Betroffenen bzw. hier den 
Naturschutzverbänden rechtliches Gehör und eine substantielle Einflussnahme auf das 
Verfahren zu gewähren - wird durch die gewählte Vorgehensweise deutlich verfehlt. Die 
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Naturschutzverbände weisen erneut darauf hin, dass auch die Anhörungsbehörde nicht 
darauf vertrauen darf, dass die ihr vom Antragsteller übermittelten Unterlagen bereits 
den Anforderungen des § 73 Abs. 8 VwVfG genügen, sondern dass sie vor 
Durchführung des Änderungsverfahrens eine Behebung etwaiger Defizite der 
Unterlagen veranlassen muss (vgl. Kopp, VwVfG, § 73, Rdn. 105). Hier hätte eine 
Beteiligung am Deckblattverfahren erst dann erfolgen dürfen, wenn die Unterlagen 
entsprechend nachgebessert worden wären.  
Da diese Defizite bereits in den vergangenen Jahren in Zusammenhang mit den 
Planfeststellungsoffenlagen oder Deckblattänderungsverfahren zur A 33 gerügt worden 
sind, ist es nicht zu verstehen, dass diese Mängel nicht abgestellt werden. 
 
Unzulässige Bezugnahme auf nicht veröffentliche Gutachten und Fachartikel  

Die Ausführungen in den Planunterlagen, insbesondere der FFH-Verträglichkeits-
prüfung und dem Artenschutzfachbeitrag stützen sich auf teilweise noch 
unveröffentlichte bzw. in Bearbeitung befindliche Gutachten. Dabei dient insbesondere 
das Gutachten „FG Trennwirkungen in Vorb.“ mehrfach als Beleg für die gutachterliche 
Beurteilung von Projektauswirkungen der A 33 bzw. als der Wirksamkeit von 
Vermeidungs- und MInderungsmaßnahmen. Bei dem „FG Trennwirkungen“ handelt es 
sich um ein bislang unveröffentlichtes Forschungsprojekt des BMVBS. Eine  noch nicht 
endgültig abgeschlossene bzw. noch nicht zur Veröffentlichung freigegebene 
Untersuchung ist per se nicht geeignet, als alleinige Grundlage für die „beste 
wissenschaftliche Erkenntnis“ herangezogen zu werden. Jedenfalls können die 
anerkannten Naturschutzverbände hier ohne Zugriff auf die Vorversion des Gutachtens 
nicht beurteilen, ob die wissenschaftlichen Erkenntnisse tatsächlich überzeugend sind.  
In der FFH-VP (2009) Teil B wird mit KERTH & MELBER in Vorb. auf  eine weitere 
unveröffentlichte Fundstelle verwiesen (s. hierzu auch in Kap. 4.2). 
  
Ohne Einsichtnahme in die Vorversion des Gutachtens „FG Trennwirkungen“ und die 
weitere nicht veröffentlichte Literatur ist es den Naturschutzverbänden nicht möglich, 
abschließend zu beurteilen, ob hier die gebotene „Ausschöpfung der besten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse“ aus ihrer Sicht erfolgt ist. Dieses gilt im Übrigen auch 
für die Planfeststellungsbehörde. 
  
Zugleich ist die Bezugnahme auf unveröffentlichte Literatur ein Beteiligungsdefizit. Im 
Planänderungsverfahren müssen die Auswirkungen der Änderungen auf die Belange 
von Natur und Landschaft verlässlich abgeschätzt werden können (vgl. Kopp/Schenke, 
§ 73, Rdn. 121). Dies ist derzeit nicht möglich, denn den Naturschutzverbänden sind die 
fachwissenschaftlichen Gutachten, auf deren Grundlage die Beurteilung der Projektwir-
kungen maßgeblich bzw. ausschließlich basiert, nicht zugänglich gemacht worden, da 
es sich um bislang unveröffentlichte Forschungsergebnisse handelt. Die Naturschutz-
verbände behalten sich insoweit eine Ergänzung ihrer Stellungnahme nach Einsicht-
nahme in das Gutachten und andere unveröffentlichte Quellen ausdrücklich vor.  
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2.   Unzureichende Linienbestimmung nach § 16 FStrG 
 
Die Linienbestimmung der A 33 aus dem Jahr 1968 berücksichtigt nicht alle nach Lage 
der Dinge einzubeziehenden Belange.  
Bei der Bestimmung der Linienführung sind im Rahmen des Möglichen alle „nach Lage 
der Dinge erkennbaren Wirkungen zu erfassen, zu gewichten und in die Abwägung 
einzustellen“. Nach den allgemeinen Abwägungsgrundsätzen ist auch die Frage von 
Planungsalternativen zu beurteilen (BVerwG, NJW 86, 80). Zu erfassen sind alle 
Linienvarianten, die von der Sache her nahe liegen, sich ernsthaft anbieten oder 
aufdrängen (BVerwG NJW 86, 80).  

2.1  Veraltete Linienbestimmung 

Die Linienführung der A 33 zwischen der B 476 und der B 61 wurde 1968 durch den 
BMV nach § 16 FStrG bestimmt. Damit ist die Linienbestimmung als Grundlage der 
Planfeststellung des Planfeststellungsabschnittes 6 bereits heute 40 Jahre alt.  
Durch das extrem hohe Alter der Linienbestimmung entzieht sich die gesamte A 33-
Planung zwischen der A 2 und der B 476 (die Linienbestimmung für den Abschnitt B 61 
bis zur A 2 stammt aus dem Jahr 1973) den in der heutigen Gesetzgebung verankerten 
Zielen und Grundsätzen. Diese Ziele und Grundsätze, wie zum Bereich Naturschutz und 
Landschaftspflege in den §§ 1,2 BNatSchG (seit 1976) und LG NW (seit 1980) 
verankert, sind in allen Planungsstufen – Bedarfsplanung, Linienbestimmung, Entwurfs-
aufstellung – zu berücksichtigen (vgl. HNL - S 99, 5.2).  
Für weitere Gesetze, die für eine Linienbestimmung relevante Abwägungsvorgaben 
enthalten, zum Zeitpunkt der Linienbestimmung aber noch nicht existierten, seien 
beispielhaft das Bundeswaldgesetz (1975), das Landesentwicklungsprogramm NRW 
(1989), div. Landesentwicklungspläne (u.a. LEP III 1987), das Bodenschutzgesetz 
(1998), EU-Richtlinien 92/43 EWG (FFH-RL), 79/409 EWG (Vogelschutzrichtlinie) und 
2000/60 EG (Wasserrahmenrichtlinie) genannt. 
 
Die Linienbestimmung genügt auch nicht den Anforderungen des § 19 BNatSchG zur 
Beachtung der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in Natur und Landschaft. 
Maßnahmen zur Vermeidung von Eingriffen sind auch im Rahmen der Linienfindung zu 
prüfen, hierzu gehören u.a. der Verzicht auf Teile des Vorhabens (z.B. einen 
Knotenpunkt), geänderte Gradienten, auch Trog/Tunnel anstelle eines Einschnittes; vgl. 
HNL-S 99). Dieses Defizit schlägt sich in der Planfeststellung nieder, die Maßnahmen 
zur Vermeidung und Minderung der Eingriffe nur unzureichend beachtet.  
    
Nach Ansicht der Naturschutzverbände hätte die Planfeststellungsbehörde aus diesen 
Gründen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ein neues Linienbestimmungs-
verfahren beim Bundesministerium für Verkehr beantragen müssen, das auf der 
Grundlage der aktuellen Gesetzgebung durchzuführen gewesen wäre. Ein solches 
förmliches Linienbestimmungsverfahren ist jedoch nicht durchgeführt worden. Hierin ist 
ein erheblicher Mangel des Planfeststellungsverfahrens zu sehen. Dieser Mangel wird 
auch nicht durch eine Gesamtabwägung im Erläuterungsbericht zur Planfeststellung für 
den Abschnitt 6 behoben. 
 
Seit der Linienbestimmung 1968 haben sich im betroffenen Landschaftsraum viele 
Sachverhalte entscheidend geändert. Gleichzeitig führten diese Änderungen zu einer 
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anderen Bedeutung des Landschaftsraums und seiner einzelnen Bestandteile. Dieses 
soll an folgenden Punkten exemplarisch belegt werden. 
 
Das Gebiet entlang der linienbestimmten A 33-Trasse ist in seiner Bedeutung als 
Wassergewinnungsgebiet in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Der Bereich 
des Übergangs des Teutoburger Waldes zur münsterländischen Tiefebene ist aufgrund 
der hydrogeologischen Gegebenheiten das einzige bzw. bestgeeignetste Wasser-
gewinnungsgebiet für alle von der A 33-Planung zwischen Bielefeld und 
Borgholzhausen betroffenen Kommunen. Genau durch diesen Bereich soll aber die 
linienbestimmte Trasse der A 33 geführt werden, die zahlreiche bestehende und 
geplante Wasserschutzgebiete durchschneiden wird, in Bielefeld das WSG Bielefeld-
Ummeln, in Steinhagen das WSG Steinhagen-Patthorst und in Halle das WSG 
Tatenhausen. Im Gegensatz zur Sicht der sechziger Jahre ist heute die Sicherung der 
Trinkwasserversorgung für jede Kommune ein lebenswichtiges Thema. 

 

Die Flächennutzungen haben sich im betroffenen Landschaftsraum seit 1968 erheblich 
geändert. So ist eine erhebliche Inanspruchnahme von Freiraumflächen durch die Sied-
lungsflächen (Wohngebiete, Gewerbe- und Industriegebiete, Verkehrsflächen) zu 
verzeichnen. Dieses belegen folgende Daten für den Kreis Gütersloh: 

Kreis Gütersloh 

Zunahme Siedlungsfläche  von 1979 bis 1998   um 2881 ha =   +  34,4 % 

Zunahme Verkehrsflächen  von 1979 bis 1998   um 185 ha  =    +   3,6 %  

entsprechend  

Abnahme Landwirtschaftsfläche  von 1979 bis 1998   um 3755 ha =    -    5,5 % 

Abnahme Waldflächen  von 1979 bis 1998   um   255 ha =    -    2,0 %  

 

Aus dieser Entwicklung ergibt sich heute ein wesentlich höheres Schutzbedürfnis für die 
Flächen mit wichtigen Freiraumfunktionen wie z.B. Landschafts- und Biotopschutz oder 
Grundwasserschutz.  
 
Ein Ausdruck des heute viel höher bewerteten Freiraumschutzes ist der Erlass des 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW5 
mit dem die Karten der unzerschnittenen Landschaftsräume in NRW als „Orientierungs-
hilfe ... insbesondere bei Neuinanspruchnahme unzerschnittener Freiräume“ eingeführt 
werden. Diese Karte zeigt für den betroffenen Landschaftsraum einen starken Rück-
gang größerer unzerschnittener Räume, so dass aufgrund dieser Vorbelastung den 
verbliebenen unzerschnittenen Landschaftsräumen eine besonders hohe Schutz-
würdigkeit zukommt.        
Auch die Darstellungen des neu aufgestellten GEP Detmold - TA Oberbereich Bielefeld 
- dokumentieren diese herausragenden Freiraumfunktionen der von der A 33 
überplanten Freiräume. Insbesondere ist hinzuweisen auf die dargestellten Bereiche 
zum Schutz der Natur „Patthorst mit Foddenbach“, „Tatenhauser Wald“ und „Grünland 

                                            
5 Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW, 
Projekt „Unzerschnittene Landschaftsräume (ULR) in NRW“, Erlass v. 29.11.01 – Az.: III – 8 – 
605.00.0035 
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zwischen Casum und Holtfeld“ sowie die Darstellungen der Bereiche zum Schutz der 
Landschaft und landschaftsorientierten Erholung. 

2.2 Unzureichende Berücksichtigung der UVS  

Von der Straßenbauverwaltung wurde im Verlauf des Planfeststellungsverfahrens für 
den vorliegenden Abschnitt eine Umweltverträglichkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die 
UVS für den Bereich B 61 (Bielefeld) bis B 476  (Borgholzhausen) – bearbeitet im 
Zeitraum 1989 bis 1992 – ist zu eindeutigen Ergebnissen gekommen: 
 
„Alle Führungsvarianten liegen aus Sicht der natürlichen Umwelt über der 
Erheblichkeitsschwelle, sie sind daher nicht mit den Belangen von Natur und Land-
schaft vereinbar... Die Null-Variante ist aus dieser Sicht eindeutig zu bevorzugen“   
(UVS, Bd. 2, S. 275). „Eine in allen Belangen umweltverträgliche Trasse ist für eine 
Autobahn A 33 grundsätzlich nicht zu finden. Von allen Trassen ist in der Gesamtschau 
die V 38 auf hohem Risikoniveau als diejenige anzusprechen, die bei weiterer 
Optimierung in verschiedenen Abschnitten die geringsten Beeinträchtigungen erwarten 
lässt“ (ebd., S. 276). 
 
Die nach § 16 FStrG linienbestimmte Variante V 16 ist von allen 40 untersuchten 
Varianten als viertschlechteste Linienführung bewertet worden, im Feinfilter wurde die  
V 16 als schlechteste aller fünf untersuchten Trassen beurteilt.  Nach dieser negativen 
Beurteilung der linienbestimmten Trasse in UVP und UVS hätte ein neues Linienbe-
stimmungsverfahren eingeleitet werden müssen. 

2.3 Fehlende FFH-Verträglichkeitsprüfung und fehlende Berücksichtigung  
 besonders geschützter Arten nach den Anhängen der FFH- und 
 Vogelschutzrichtlinie 

 
Es fehlt nach §§ 34, 35 Nr. 1 BNatSchG an einer FFH- Verträglichkeitsprüfung für die 
Linienbestimmung.  
Im Rahmen der Linienbestimmung und der UVS fehlt es an einer Prüfung der Auswir-
kungen des Baus und Betriebs  A 33  auf die Europäischen Vogelarten (Art. 1 VRL) und 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 
 
Bereits bei der Erarbeitung von UVS-Studien ist bei entsprechenden Hinweisen auf 
Vorkommen der betreffenden Arten eine vertiefende faunistische Untersuchung 
zwingend erforderlich, um bereits zu diesem Zeitpunkt die Ergebnisse dieser 
faunistischen Untersuchungen bei der Wahl der Trassenvarianten zu berücksichtigen6. 
Weder die ca. 40 Jahre alte Linienbestimmung noch die ca. 15 Jahre alte UVS haben 
diese Artenschutzproblematik berücksichtigt. Angesichts des im LBP (unvollständig) 
dokumentierten Vorkommens  zahlreicher Arten des Anhangs IV der FFH-RL (u.a. 
mindestens 14 Fledermausarten, Kammmolch) und zahlreicher besonders geschützter 
Vogelarten im Einwirkungsbereich der A 33-Trasse wiegt dieses Defizit hinsichtlich der 
Linienbestimmung und der Gesamtabwägung besonders schwer.       
 
 

                                            
6 Vgl. dazu auch Landesbetrieb Straßenbau. NRW: Allgemeine Rundverfügung Nr. 5 des 
Geschäftsbereiches Planung „Berücksichtigung besonders und streng geschützter Arten bei der 
Straßenplanung“, Gelsenkirchen 15.08.2006  
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3 Kritik an der Darstellung der Notwendigkeit der A 33 (Bedarf / 
Planrechtfertigung) 

 

Die Notwendigkeit des gesamten Bauvorhabens wird von den Naturschutzverbänden 
grundsätzlich in Frage gestellt. Die Naturschutzverbände halten den Weiterbau der A 33 
nicht für notwendig, da den Verkehrsanforderungen durch den Ausbau der B 68 bzw. 
den Bau einer Ortsumgehung Halle Rechnung getragen werden könnte. Diese 
grundsätzliche Position ist auch in der gemeinsamen Erklärung zum geplanten Neubau 
der A 33 zwischen Halle (Schnatweg) und Borgholzhausen (B 476)  vom 25.2.2004 in 
Düsseldorf zur „Kompromisstrasse“ im Abschnitt 7.1.  enthalten 
Die Naturschutzverbände halten die vorgebrachten Argumente zur Erforderlichkeit der A 
33 für nicht ausreichend, um die erheblichen, z.T. nicht ausgleichbaren Eingriffe in Natur 
und Landschaft, die Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes Tatenhauser Wald sowie der 
europarechtlich besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten und die schwer-
wiegenden Beeinträchtigungen der Wohnsiedlungsbereiche und Erholungsgebiete zu 
rechtfertigen. 
 
3.1 Bedarf einer A 33 (Verkehrsprognose)  
 
Im Erläuterungsbericht, Unterlage 1 zur Offenlage im Jahr 2007 wird die planerische 
Zielsetzung und  Bedarf  des Vorhabens dargelegt. Dargestellt werden die nach der 
Verkehrsuntersuchung (HB-Verkehrsconsult vom Juni 2002 mit Ergänzung Juli 2003 
sowie Ergänzung „Umfahrung Tatenhausen“ vom Juli 2004) mit dem Bau der A 33 zu 
erwartenden Verkehrszuwächse und die zu erwartenden Entlastungen gegenüber den 
Verkehrszahlen des Prognose-Null-Falles für das Prognosejahr 2020. 
Durch die in der Offenlage 2010 vorgelegte ergänzte Verkehrsprognose 2025 für den 
Lückenschluss der A 33 zwischen Halle und Borgholzhausen (November 2009) werden 
die folgenden Kritikpunkte aus der Stellungnahme der Naturschutzverbände vom 15. 
Januar 2008 nicht entkräftet.   
 
3.1.1 Analyse des Ist-Zustands 

 
Bedingt durch die hohe Verkehrsbelastung ist bei der Streckencharakteristik der B 68 mit 
den zahlreichen plangleichen Kreuzungen, Einmündungen und Zufahrten in Verbindung 
mit einer fast durchgängigen Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h ist eine zügige 
Verkehrsabwicklung und eine ausreichende Verkehrssicherheit nicht gewährleistet. Nach 
der Verkehrsuntersuchung der HB-Verkehrsconsult wurde für das Analysejahr 2001 auf 
der B 68 in dem zum Planungsabschnitt 7.1 der A 33 parallel verlaufenden Bereich 
zwischen Halle und Bielefeld-Brackwede ein durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) 
zwischen 17.500 und 24.000 kfz/24 h bei LKW-Anteilen von bis zu 16 % (tags) und 19 % 
(nachts) ermittelt. (Unterlage 1 (2007), S. 8) 

Es wird bemängelt, dass Unterlage 1 (2007) nur die Verkehrsstärken im Abschnitt der B 
68 zwischen Halle ab der Kreuzung Alleestraße bis Bielefeld ausweist. Die 
Planfeststellung betrifft den Abschnitt 7.1 ab der bestehenden A 33 bei Borgholzhausen 
bis Halle – Schnatweg. Dort werden nach der Verkehrsuntersuchung folgende 
Verkehrsstärken für den  Analysefall 2001 angegeben: 

- Anschluss A 33 / B 476 bis Kreuzung B 476/ B 68   12.000 Kfz/24h 
- B 68 Borgholzhausen-Bahnhof  bis Halle-Westumgehung 12.000 – 13.000 Kfz/24h 
- Halle-Westumgehung – OD Halle bis Kreuzung Alleestraße 14.500 Kfz/24h. 
- OD Halle / Kreuzung Alleestraße bis Künsebeck-Kreisstraße  17.500 Kfz/24h. 
- Künsebeck-Kreisstraße bis  Schnatweg   20.500 Kfz/24h. 
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Die Datenbasis der Verkehrsuntersuchung ist überholt. Es liegen „Ergebnisse aus 
automatischen Dauerzählstellen an den „Freien Strecken“ der Straßen des überörtlichen 
Verkehrs in NRW“ aus dem Jahr 2005 (Hrsg. Ministerium für Bauen und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen) sowie die Ergebnisse der Straßenverkehrszählung 2005 
an den Straßen des überörtlichen Verkehrs (Hrsg. Straßen NRW, 
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe) vor. 
 

DTV Anteil DTV 
Kfz/24h SV 

Anteil SV 
[%] W 

Kfz/24h Mo-So   
  

   
Straße Zählstelle 2005 2000 1995 2005 2005 

B 476 
A 33-B 68 3915 2347 14.050 - - 2.366 14,2 
B 68 
Auffahrt zur 
L 782 
B 476/L782 3915 2339 11.984 10.300 11.219 2.357 16,7 
B 68   
Beginn OD 
Halle 

3916 4227 

L 778   10.513 15.278 14.540 1.464 12,5 
B 68   
K 30 Kreis 
Gütersloh 

  

Beginn OD 
Halle 

3916 5303 
16.419 16.987 15.847 2.376 12,3 

B 68   
L 778 3916 2231 
K 30 Kreis 
Gütersloh   16.912 19.528 18.481 1.786 8,8 
B 68   
Ende OD 
BI-Quelle 

3916 2235 

L778   17.998 22.593 20.353 1.418 6,7 

Tab. 1: Darstellung der Verkehrsmengen im Abschnitt B 68 Borgholzhausen – Bielefeld, 
aus: Verkehrsstärken Nordrhein-Westfalen, Straßenverkehrszählung 2005 an den 
Straßen des überörtlichen Verkehrs (Hrsg.: Straßen.NRW.Regionalniederlassung 
Ostwestfalen-Lippe)  
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die in den automatischen Dauerzählstellen 2005 
erfassten Verkehrsstärken zwischen Borgholzhausen und Bielefeld gegenüber 2000 
zurückgegangen sind. Dieser Trend wird in den „Ergebnissen aus automatischen 
Dauerzählstellen an den ‚Freien Strecken’ der Straßen des überörtlichen Verkehrs in 
NRW“ im Jahr 2005 (MBV NRW, s.o) bestätigt und kommentiert: 
 

Verkehrsentwicklung auf Außerortsstraßen in NRW 
Jahr 2005 im Vergleich zu Jahr 2004 
Die Durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken (DTV) der Kfz an allen Tagen des Jahres 2005 
sind im Vergleich zum Vorjahr auf allen erfassten Außerortsstraßen (Autobahnen, Bundes- und 
Landesstraßen) leicht zurückgegangen. ... 
 



 19

Der Kfz-Verkehr nahm im Jahr 2005 im Vergleich zum Vorjahr im Mittel über alle Tage (Mo-So) 
auf den Außerortsstraßen (A + B + L) um 0,7 % ab. Zwischen den Straßengruppen waren die 
Unterschiede in den Entwicklungen gering. Eine nach Wochentagsgruppen differenzierte 
Betrachtung der drei Straßengruppen zeigt für die Werktage Mo-Fr nahezu Stagnation. An den 
Sonn- und Feiertagen war der Verkehr in 2005 generell rückläufig. Besonders stark waren die 
Verkehrsrückgänge an den Samstagen des Jahres mit jeweils – 4,5 % auf Autobahnen und 
Bundesstraßen sowie – 2,8% auf den Landesstraßen. 
 
Zu der insgesamt rückläufigen Entwicklung von 0,7 % dürfte insbesondere das weiterhin hohe 
Niveau der Kraftstoffpreise in 2005 beigetragen haben. Dies zeigt auch der Rückgang im 
Freizeitverkehr an den Sonn- und Feiertagen, in dem am ehesten Einsparungen möglich sind. 

Der LKW-Verkehr entwickelte sich an allen Tagen (Mo-So) des Jahres 2005 gegenüber dem 
Vorjahr wie folgt: 
A  – 4,3 %  B + 3,8 % L + 4,6 % 

Ursache der zwischen Autobahnen und übrigen Straßen 2005 unterschiedlichen Entwicklung des 
LKW-Verkehrs dürften streckenbezogene Verkehrsverlagerungen aufgrund der zum 1. Januar 
2005 eingeführten „LKW-Maut“ sein. 

Entwicklung an den Grenzen zu Belgien und den Niederlanden 
An den Grenzübergängen wurde mit –0,8 % für die Autobahnen eine ähnliche Entwicklung 
ermittelt wie für die Autobahnen des Gesamtnetzes. Für die Übergänge der übrigen Straßen 
wurde noch ein geringfügiger Zuwachs des Kfz-Verkehrs (+ 0,3%) im Vergleich zu 2004 
festgestellt. 

 
3.1.2 Prognosesituation 2020 
 

Nach Aussage des bei der vorliegenden Planung berücksichtigten Verkehrsgutachtens 
für den Lückenschluss der A 33 – Borgholzhausen-Bielefeld (HB-Verkehrsconsult vom 
Juni 2002 mit Ergänzung Juli 2003) – liegt der für die Raumordnungsregion (ROR) 
Bielefeld angenommene Bestandszuwachs vom Jahr 2000 bis 2020 (22,6) über der 
entsprechenden Entwicklung in Nordrheinwestfalen (19,5). Die Steigerung des KFZ-
Gesamtverkehrsaufkom-mens in dieser Region wird zwischen 2001 und 2020 ca. 11,8 % 
betragen. (Unterlage 1 (2007), S. 8) 

Die in der Verkehrsuntersuchung unterstellten Verkehrszuwächse sind aufgrund der 
aktuellen Entwicklung des Verkehrs als überholt zu betrachten. Wie oben dargestellt 
sind zwischen dem der Verkehrsprognose zu grundeliegenden Analysejahr 2001 und 
2005 auf der B 68 keine Verkehrszuwächse zu verzeichnen. Gravierend sind die 
Unterschiede in der Ortsdurchfahrt von Halle (Ergebnis der automatischen Zählstelle 
aus 2005: 10.513 DTV Kfz/24 h gegenüber 17.500 Kfz/24 h gemäß 
Verkehrsuntersuchung Analysefalle 2001).  

Auch hinsichtlich des Schwerverkehrsanteils 2005 zeigt sich gegenüber dem 
prognostizierten Aufkommen in der Verkehrsuntersuchung eine starke Diskrepanz. 
 
Die der Verkehrsuntersuchung zu Grunde liegende Strukturdatenprognose aus dem 
Jahre 1995 sowie Shellprognose aus dem Jahre 1999 sind veraltet, die dort getroffenen 
Annahmen bereits im Jahr der Überarbeitung der Verkehrsuntersuchung 2003 als 
überholt einzustufen. „ Mehr Autos führen nicht zwangsläufig zu mehr Verkehr“ lautet 
selbstredend die Überschrift der Shell-Prognose  aus dem Jahr 2001. 

Im Arbeitsbereich des Institut für Verkehrswesen der Universität Karlsruhe (TH) 
(Fußnote: Stagnation der Verkehrsnachfrage - Sättigung oder Episode? Erschienen in: 
Internationales Verkehrswesen, Heft 9/2002, S. 396-403.) sind die  Prognosen zur 
verkehrlichen Entwicklung  einer Prüfung unterzogen worden.  ..." Derart überzogene 
Vorstellungen mussten seit Mitte der neunziger Jahre - nicht nur im Verkehrsbereich - deutlich 
zurückgenommen werden, weil die reale Entwicklung deutliche Stagnations- und  - verursacht 
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durch die Verteuerung von Mineralöl - sogar Rezessionserscheinungen zeigt. Diese - 
abgesehen von dem Mineralölpreiseffekt - absehbare Entwicklung hat für die Planung des 
Verkehrssystems massive Konsequenzen, wenn sich zeigen sollte, dass es sich hier nicht um 
eine Episode sondern um eine längerfristige Sättigungstendenz handelt. Genau dieser Frage 
wird uns in den nächsten Jahren deutlicher beschäftigen müssen, weil eine Bestätigung der 
Sättigungsthese natürlich dazu führen muss, dass ein Teil der geplanten 
Kapazitätserweiterungen des Verkehrssystems mit Berechtigung in Frage gestellt wird. Es wird 
in Zukunft möglicherweise eher darum gehen, bei Erweiterungsplanungen von der Annahme 
pauschaler Verkehrsnachfragezuwächse Abstand zu nehmen und vielmehr räumlich und zeitlich 
differenziert solche Bereiche zu identifizieren, die entweder einen weiteren Ausbau notwendig 
machen , oder aber auch einen Rückbau ermöglichen. ...." 

Die in der Verkehrsuntersuchung ermittelten Zuwächse zwischen dem Jahr 2001 als 
Basis und dem Jahr 2005 sind nicht eingetreten und in der Folge die für den 
Prognosehorizont 2020 ermittelte Hochrechnung bereits falsch. Es ist eher 
anzunehmen, dass sich dieser Trend sich aufgrund verschiedener Faktoren 
(stagnierendes bis zurückgehendes Bevölkerungswachstum, Entwicklung der Ölpreise, 
etc.) weiter fortsetzt. Wesentliche Einflüsse auf die Verkehrsentwicklung sind in diesen 
Jahren durch die Grenzöffnung des Ostens eingetreten, die jedoch augenscheinlich zu 
keinen gravierenden Verkehrszuwächsen geführt haben. Als weiterer statistischer Beleg 
für die rückläufige Verkehrsentwicklung  sind die PKW-Neuzulassungen anzuführen. Die 
Neuzulassungen sind 2006 und 2007 zurückgegangen. Gemäß Verband der 
Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V, (VDIK, Verbandspresse 21.12.2007) ist 
2007 das niedrigste Neuzulassungsergebnis seit der Wiedervereinigung „Das Jahr 2007 
wird mit voraussichtlich 3,15 Mio. Einheiten einen Rückgang um 9,2 Prozent zum 
Vorjahr und damit das niedrigste Neuzulassungsniveau seit der Wiedervereinigung 
aufweisen. Seit Jahren ist der stetige Rückgang der privaten Neuzulassungen zu 
beobachten. ...„ 

Aufgrund der geänderten Trassenführung der A 33 zwischen der L 782 in Halle und der 
B 476 in Borgholzhausen wurde die Verkehrsprognose im Juli 2004 nochmals 
überarbeitet. Für den Streckenabschnitt der B 68 zwischen Halle und Bielefeld 
prognostiziert der Gutachter für das Jahr 2020 eine durchschnittliche, tägliche 
Verkehrsmenge (DTV) von 20.500 bis 28.000 kfz/24 h. 

Es wird bemängelt, dass Unterlage 1 (2007) nur die Verkehrsstärken im Abschnitt der B 
68 zwischen Halle ab der Kreuzung Alleestraße bis Bielefeld ausweist. Die 
Planfeststellung betrifft den Abschnitt 7.1 ab der bestehenden A 33 bei Borgholzhausen 
bis Halle – Schnatweg. Dort werden nach der Verkehrsuntersuchung folgende 
Verkehrsstärken für das  Jahr 2020 angegeben: 

- Anschluss A 33 / B 476 bis Kreuzung B 476/ B 68   19.500 Kfz/24h 
- B 68 Borgholzhausen-Bahnhof  bis Halle-Westumgehung 15.000 – 16.000 Kfz/24h 
- Halle-Westumgehung – OD Halle bis Kreuzung Alleestraße 18.500 Kfz/24h. 
- OD Halle / Kreuzung Alleestraße bis Künsebeck-Kreisstraße  20.500 Kfz/24h. 
- Künsebeck-Kreisstraße bis  Schnatweg   24.500 Kfz/24h. 

Die Schwerverkehranteile bewegen sich zwischen 20/24 % (Tag/Nacht) bis 22/26 % im Abschnitt 
von Borgholzhausen bis zur Westumgehung von Halle und 14/17 % bzw. 15/18 % bis zum 
Schnatweg. 

Die Verkehrszuwächse betragen damit:  

- Anschluss A 33 / B 476 bis Kreuzung B 476/ B 68   7.500 Kfz/24h   
- B 68 Borgholzhausen-Bahnhof  bis Halle-Westumgehung 3..000 Kfz/24h 
- Halle-Westumgehung – OD Halle bis Kreuzung Alleestraße 4.000 Kfz/24h. 
- OD Halle / Kreuzung Alleestraße bis Künsebeck-Kreisstraße  3.000 Kfz/24h. 
- Künsebeck-Kreisstraße bis  Schnatweg   4.000 Kfz/24h. 
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Die prognostizierten Verkehrszuwächse sind aufgrund der oben dargestellten 
allgemeinen Verkehrsentwicklung nicht nachvollziehbar. In den Unterlagen wird sogar 
darauf hingewiesen  dass  „die B 68 ...... bereits heute aufgrund der hohen Verkehrs-
zahlen ihre Leistungsfähigkeitsgrenze erreicht (hat)“ (Unterlage 1 (2007), S. 9). 
Insbesondere im Bereich der engen Ortsdurchfahrt von Halle wird ein Zuwachs von 
4000 , von  14.500 auf 18.500 Kfz/24 h als nicht haltbar erachtet. Es ist vielmehr 
anzunehmen, dass eine Überlastung der B 68 zu Verdrängungseffekten in das 
nachgeordnete Netz führt. Tatsächlich ist - wie oben angeführt - gemäß den 
Ergebnissen der automatischen Zählstellen ein Rückgang auf der Ortsdurchfahrt auf 
10.513 DTV Kfz/24 h zu verzeichnen, die dies bestätigen. Dass in den Folgejahren bis 
zum Jahre 2020 noch ein Zuwachs von rd. 8000 auf die prognostizierten 18.500 Kfz/24h 
zu erwarten sind, ist auch im Rahmen einer Prognose und den damit behafteten 
Unsicherheiten als nicht mehr haltbar zu betrachten. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass der in der Verkehrsuntersuchung angenommene 
Prognosefall 2020 große Abweichungen gegenüber der derzeitigen und absehbaren 
verkehrlichen Entwicklung aufzeigt. In der Folge sind die mit dem Vorhaben 
verbundenen Entlastungseffekte zu prüfen. Gemäß Unterlage 1 (2007), S. 9 werden 
folgende Verkehrsrückgänge erwartet: 

 

Der Lückenschluss der A 33 lässt für den Bereich der B 68 zwischen Halle und 
Bielefeld folgende Entlastungen gegenüber den Verkehrszahlen des Prognose-
Null-Falles (d.h. ohne A 33) für das Prognosejahr 2020 erwarten: 

 

Abschnitt B 68        Entlastung 
L 782 „Theenhausener Straße – Lettow-Vorbeck-Str. Halle  ca. 70 % 
– Lettow-Vorbeck-Str. Halle – Kreisstraße (K 30) Halle  ca. 58 % 
Kreisstraße (K 30) Halle – Schnatweg Halle    ca. 65 % 
Schnatweg Halle – Bahnhofstraße (Steinhagen)   ca. 67 % 
Bahnhofstraße (Steinhagen) – Bielefelder Straße (Steinhagen) ca. 58 % 
Bielefelder Straße (Steinhagen) – Carl-Severing-Straße (Bielefeld) ca. 54 % 

 
 
Es wird bemängelt, dass Unterlage 1 (2007) nur die Entlastungen im Abschnitt der B 68 
zwischen Halle ab der Kreuzung Alleestraße bis Bielefeld ausweist. Die Planfeststellung 
betrifft den Abschnitt 7.1 ab der bestehenden A 33 bei Borgholzhausen bis Halle – 
Schnatweg. Die Prozentangaben vermitteln kein objektives Bild von der zu erwartenden 
Entlastungswirkung. Nach der Verkehrsuntersuchung (HB-Verkehrsconsult Ergänzung 
Juli 2004) werden folgende Werte für das  Jahr 2020 im Bereich der bestehenden B 68 
trotz dem Bau der A 33 sowie Entlastungen prognostiziert: 
 - Anschluss A 33 / B 476 bis Kreuzung  

  B476 / B 68     10.500 Kfz/24h  - 9.000 Kfz/24h  
- B 68 Borgholzhausen-Bahnhof  bis  
  Halle-Westumgehung     4.000 /5.500 Kfz/24h   -11.000/11.500 Kfz/24h 
- Halle-Westumgehung – OD Halle bis  
  Kreuzung Alleestraße    9000 –5000 Kfz/24h  - 7.500 / -13.000 Kfz/24h 
- OD Halle / Kreuzung Alleestraße bis  
   Künsebeck-Kreisstraße    7.5000 Kfz/24h - 13.000 Kfz/24h 
- Künsebeck-Kreisstraße bis  Schnatweg 8.000 Kfz/24h - 17.000 Kfz/24h. 

Die prognostizierten Entlastungswirkungen von 9.000 bis 17.000 Kfz/24 sind nicht 
nachvollziehbar. Wie oben dargestellt widersprechen verschiedene Aspekte 
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(allgemeinen Verkehrsentwicklung, baulicher Zustand der B 68) der Annahme, dass 
solche Verkehrszuwächse bis 2020  eintreten, so dass im Umkehrschluss eine 
Entlastung von bis zu 13.000 Kfz/24h , das bedeutet über die Höhe der derzeitigen bzw. 
2005 erfassten Verkehrsstärken, eintritt.  
 
Die auf der B 68 verbleibenden Belastungen im Bereich der Ortsdurchfahrt von Halle 
werden mit 9.000 /5.000 bis 7.500 Kfz/24 h bis zur Kreisstraße angegeben, entsprechen 
damit also abschnittsweise immer noch vom Niveau her den derzeitigen Belastungen 
(2005: 10.513 DTV Kfz/24 h). In den Unterlagen wird  darauf hingewiesen „Mit der 
Verringerung der Verkehrszahlen ist auch eine erhebliche Verringerung der Lärm- und 
Abgasbelastung an der B 68 für die hier lebende Bevölkerung verbunden.“ (Unterlage 1  
(2007), S. 9). Gemessen an der derzeitigen Situation stellen sich gerade im städte-
baulich und kulturhistorisch wertvollen Ortskern von Halle keine wesentlichen Verbes-
serungen ein. Eine Verkehrsbelastung von rd. 9.000 Kfz/h führt immer noch zu erheb-
lichen städtebaulichen Trenneffekten; eine gefahrlose Querung ist ohne entsprechende  
Querungshilfen für Fußgänger nicht möglich. Eine wesentliche Verringerung von 
Immissionsbelastung ist nur bei einer Halbierung der Verkehrsstärke zu erreichen. 
In der Verkehrsuntersuchung wird darauf hingewiesen „Es ist davon auszugehen, dass 
durch diese starke Entlastung von Durchgangs- und Quell-/Zielverkehren, 
Rückverlagerungen von Binnenverkehren aus dem untergeordneten Straßennetz 
auftreten werden.“ (HB-Verkehrsconsult Juni 2002 Ergänzung Juli 2003). 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die dem Vorhaben verfolgten Entlastungseffekte 
zumindest für die Ortsdurchfahrt von Halle nur bedingt eintreten werden. Insbesondere 
der Siedlungskern weist nach der Verkehrsuntersuchung noch Verkehrsstärken von rd. 
9.000 Kfz/24 h auf, der gerade durch den Bau der A 33 entlastet werden soll.  

„Im regionalen Bereich erfüllt die A 33 für die Städte Bielefeld, Halle , Borgholzhausen 
und der Gemeinde Steinhagen die zusätzliche Aufgabe einer Umgehungsstraße und 
führt somit zu einer erheblichen Entlastung insbesondere des historischen Stadtkerns 
von Halle vom Durchgangsverkehr. ...“ (Unterlage 1 (2007), S. 4). 

 

Zudem werden Umfang und Auswirkungen von Rückverlagerungen aus dem 
nachgeordneten Netz nicht belegt. Dem entsprechend kann das mit dem Vorhaben 
verfolgte Ziel einer Entlastung der B 68 und einer für Teile der Bevölkerung von Halle 
verbundene Verbesserung der siedlungsklimatischen Verhältnisse durch die 
Verkehrsprognose nicht gestützt werden.  
 
Die Frage der Entlastungswirkung ist von zentraler Bedeutung für das Vorhaben.  
 
Den abschnittsweise mit dem Bau der A 33 verbundene Entlastungen der B 68 stehen 
erhebliche Neubelastungen der Siedlungsgebiete im Süden von Halle entgegen. Die 
Einwender kritisieren, dass der Bau einer A 33 zu einer wesentliche Neubelastung von 
derzeit gering belasteten Siedlungsräumen und naturschutzfachlich besonders 
wertvollen Freiräumen  führt.  
 

„Die Bundesautobahn A 33 (nachfolgend A 33 genannt) stellt eine großräumige 
Verbindung zwischen der Bundesautobahn A 44 (Ruhrgebiet – Kassel) im Süden und 
der A 30 (Niederlande – Bad Oeynhausen) im Norden her. Im Raum Bielefeld ist die A 
33 bereist mit der A 2 (Ruhrgebiet – Hannover) verknüpft“ (Unterlage 1  (2007), S. 4). 
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Sie verbindet über die A 44, deren Verlängerung bis Eisenach im Bedarfsplan für die 
Bundesfernstraßen ausgewiesen ist, die Industrieräume Thüringen und Sachsen mit 
Nordwestdeutschland und insbesondere mit den Niederlanden. Von den norddeutschen 
Seehäfen Emden und Wilhelmshafen ist eine durchgehende A 33 ein wichtiges 
Bindeglied zu den süddeutschen Wirtschaftsräumen... .“ (Unterlage 1 (2007), S. 4). 

 
Es wird nicht bezweifelt, dass die B 68 derzeit für den Durchgangsverkehr und den 
Schwerverkehr nicht ausreichend leistungsfähig ist. Es wird auch nicht bezweifelt, dass 
insbesondere im Abschnitt der Ortsdurchfahrt von Halle eine Umgehungsstraße 
erforderlich ist. Unstrittig ist, dass im Kreis Bielefeld und Gütersloh wirtschaftsstarke und 
international operierende Betriebe ansässig sind, die von einem gut ausgebauten 
Straßennetz profitieren. Es stellt sich jedoch die berechtigte Frage, ob dieses Ziel nicht 
auch in Form einer gut ausgebauten Bundesstraße B 68 erzielt werden kann. Mit der    
A 30 und der A 2 werden bereits die für den überregionalen Verkehr erforderlichen West 
– Ost bzw. Nord – Süd – Verbindungen hergestellt (s. Abb. 1 unten). Die Verbindung hat 
gegenüber einer ausgebauten A 33 zwischen dem Kreuz Osnabrück und Bielefeld eine 
Mehrlänge von rd. 42 km . In der Abwägung stehen der mit dem Bau der A 33 
verbundene schwerwiegende Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild, die 
Beeinträchtigung nach der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie geschützter Flächen bzw.  
Arten sowie Beeinträchtigungen des kohärenten Netzes NATURA 2000 einem 
Betriebsmitteleinsatz  von 43 km entgegen. 
 
 
 
 

 
Abb. 1: Lage der A 33 im Verkehrsnetz  
 
 
 
 
3.1.3 Zusammenfassung 
 
Die mit dem Vorhaben verbundenen verkehrlichen Auswirkungen werden in der 
Verkehrsuntersuchung  (HB-Verkehrsconsult vom Juni 2002 mit Ergänzung Juli 2003 
sowie Ergänzung Umfahrung Tatenhausen Juli 2004) dargestellt.  
Diese Prognose beruht zunächst auf mehreren Untersuchungen von Heusch/Boesefeldt 
zum Neubau der A 33 zwischen Bielefeld und Borgholzhausen aus den Jahren 1989 bis 
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2000. Diese Untersuchungen basierten noch auf den Annahmen des 
Bundesverkehrswegeplanes von 1992. Es wird nachgewiesen, dass die in der Prognose 
unterstellte Datenbasis keine angemessene Prognose der verkehrlichen Entwicklung 
erlaubt.  
 
Die in den 90 er Jahren überzogenen Vorstellungen über die Entwicklung im 
Verkehrsbereich müssen aufgrund der aktuell stattfindenden Veränderungen des 
individuellen Verkehrsverhaltens zurück genommen werden. Die Befunde stützen sich 
auf die regelmäßig wiederholende Dauerzählungen sowie empirische Untersuchungen. 
 
Es wird gefordert die planerische Zielsetzung und  Bedarf  des Vorhabens aufgrund der 
derzeitigen absehbaren Entwicklung zu überprüfen und darzulegen. Die mit dem 
Vorhaben verfolgte Entlastung der Städte Bielefeld, Halle, Borgholzhausen und der 
Gemeinde Steinhagen durch eine A 33 wird nicht erreicht. Den abschnittsweise mit dem 
Bau der A 33 verbundenen Entlastungen der B 68 stehen erhebliche Neubelastungen 
der Siedlungsgebiete von Halle, Steinhagen und Bielefeld sowie wertvoller Erholungs – 
und Lebensräume entgegen. 
 
 
 

3.2 Prognose Horizont 2025 

Mit dem Bericht zur Verkehrsprognose 2025, Stand November 2009, stellt DTV 
Verkehrsconsult GmbH die 3. Fortschreibung der erwarteten Verkehrzuwächse vor. 

 
3.2.1 Anlaysedaten NRW 2008 und Vorgehensweise von DTV-Verkehrsconsult zu den 

verkehrsplanerischen Arbeiten zur Abbildung der Entwicklung kleinräumiger 

Verkehre im Untersuchungsraum (Seite 2, Zif. 1.2) 

DTV-Verkehrsconsult hat auf Basis der Ergebnisse der durch die Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) erfolgten bundesweiten Straßenverkehrszählung 2005 die eigene 
Prognose und Fortschreibung bis 2008 für ganz Nordrhein-Westfalen vorgenommen. 
Bei diesem Vorgehen wurden die eigenen Fortschreibungen für das Jahr 2008 für die 
Analyse des Ist-Zustandes sowie zur Kalibrierung des Netzmodells herangezogen. Es 
wurden zur Erweiterung der Datengrundlage auch aktuelle Zählungen im Kernbereich 
der Planung durchgeführt. 
Grundsätzlich ist die Vorgehensweise, eigene Hochrechnungen als Ausgangsbasis für 
den Analysefall 2008 einzusetzen, als methodisch einwandfrei einzustufen, wenn die 
eingesetzten Simulationsmodelle und die Grundlagendaten valide sind. Bezogen auf 
das konkrete Bezugsjahr 2008, das auf Grundlage der Straßenverkehrszählung 2005 
(SVZ) von DTV-Verkehrsconsult fortgeschrieben wurde, sind allerdings methodische 
Zweifel angezeigt. 
Die Ergebnisse automatischer Dauerzählstellen an den „Freien Strecken“ der Straßen 
des überörtlichen Verkehrs in NRW“ werden vom Ministerium für Bauen und Verkehr 
Nordrhein-Westfalen monatlich und jährlich zusammengefasst und veröffentlicht7. Da 
die Stichprobenauswahl Bundes- und Landeszählstellen berücksichtigt, können aus den 
Zählergebnissen repräsentative Daten zur Verkehrsentwicklung abgeleitet werden. Die 

                                            
7 Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 
www.mbv.nrw.de/Service/Downloads/Strassenverkehr/Jahresergebnisse 
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Entwicklung des Straßenverkehrs in Nordrhein-Westfalen zwischen 2005 und 2009 stellt 
sich nun wie folgt dar:  
 
 Jahresergebnisse der Dauerzählstellen NRW 

 

 
Jahresfahrleistung [in Mrd. KFZ-km] in NRW 
   

 Mrd. KFZ-km 
 

  2005 2006 2007 2008  2005/2008 
Bundesauto-

bahnen 
46,5 46,6 47,4 47,4 

 
0,9 

Bundesstraßen 
außerorts 

14,7 14 14,1 13,8 
 

-0,9 

Landesstraßen 
außerorts 

18,2 17,7 17,8 17,7 
 

-0,5 

 
 
 

Durchschnittlicher täglicher Kfz-Verkehr [in Fz/24h] in NRW 
 

  2005 2006 2007 2008  2005/2008 
Bundesauto-

bahnen 
58.149 58.820 59.585 58.165 

 
16 

Bundesstraßen 
außerorts 

10.238 10.220 10.296 10.205 
 

-33 

Landesstraßen 
außerorts 

5.176 5.160 5.194 5.131 
 

-45 

 
Durchschnittlicher täglicher LKW-Verkehr [in Fz/24h] in NRW 
 

  2005 2006 2007 2008  2005/2008 
Bundesauto-

bahnen 
10.811 11.220 11.568 11.325 

 
514 

Bundesstraßen 
außerorts 

978 990 1002 980 
 

2 

Landesstraßen 
außerorts 

348 350 354 347 
 

-1 

 
Die Jahresfahrleistung der KFZ erhöhte sich zwischen 2005 und 2008 um 0,9 Mrd. KFZ-
km auf den Bundesautobahnen und sank um 0,9 Mrd. KFZ-km auf außerörtlichen 
Bundesstraßen und um 0,5 Mrd. KFZ-km auf Landesstraßen außerorts. Der 
durchschnittliche tägliche KFZ-Verkehr erhöhte sich bis 2008 um 16 Fahrzeuge in 24 
Stunden (Fz/24h) auf den Bundesautobahnen und sank um 33 Fz/24h auf 
Bundesstraßen außerorts und um 45 Fz/24h auf Landesstraßen außerorts. Einzig 
nennenswerte Steigerung ist beim durchschnittlichen täglichen LKW-Verkehr auf 
Bundesautobahnen mit 514 Fz/24h zu verzeichnen. Auf den Bundesstraßen außerorts 
erhöhte sich die Zahl um 2 Fz/24h, und auf den Landesstraßen außerorts war eine 
Senkung von 1 Fz/24h festzustellen. 
Auf die Zählstelle B 68 in Halle-Gartnisch entfielen dabei 15.825 DTV (Kraftfahrzeuge) 
incl. 2.500 DTV schwerer Güterverkehr (SGV). Das sind verglichen mit 2005 594 
Kraftfahrzeuge weniger. Im Analyse-Nullfall Prognosehorizont 2025 werden auf der B 68 
zwischen Lettow-Vorbeck-Straße und Künsebeck mit 16.500 bis 18.000 DTV weit 
höhere Werte ausgewiesen. 
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Durchschnittlicher täglicher Kfz-Verkehr [in Fz/24h] in NRW 
 
  2005 2006 2007 2008  2005/2008 

B 68 
Halle- 

Gartnisch 
KFZ 

16.419     15.825 

 

-594 

B 68 
Halle- 

Gartnisch 
SGV 

2.324     2.500 

 

176 

 
 
 
Die demgegenüber anhaltende Tendenz zum Verkehrsrückgang zeigt sich auch in der 
nachfolgenden Grafik des Jahresberichts 2008 über die Ergebnisse automatischer 
Dauerzählstellen an den „Freien Strecken“ der Straßen des überörtlichen Verkehrs in 
NRW“ vom Ministerium für Bauen und Verkehr Nordrhein-Westfalen: 
 

 
Die Verkehrsuntersuchung mit dem Prognosehorizont 2025 im Plangebiet A 33 lässt 
nicht erkennen, dass diese Datenerhebungen des Landes NRW im 
Berechnungsinstrumentarium und mit den Grundlagendaten für den Analyse-Null-Fall 
2008 verifiziert wurden. In diesem Rechenfall der SVZ-Fortschreibung 2008 hätten die 
per Modellsimulation ermittelten Verkehrsbelastungen 2008 neben den eigenen 
gezählten Werten jedenfalls mit den vorliegenden Jahresergebnissen der 
Dauerzählstellen der Außerortsstraßen abgeglichen werden müssen, um eine 
ausreichende Übereinstimmung zwischen den gerechneten und gezählten Werten zu 
erreichen.  
 
 
 
3.2.2 Abgleich mit bestehenden Verkehrsuntersuchungen (Zif. 4.3) 
 
DTV-Verkehrsconsult listet auf, mit welchen Untersuchungsergebnissen der im 
Untersuchungsraum vorhandenen Gutachten die Verkehrsprognose abgeglichen wurde. 
Dieses sind die eigenen Untersuchungen zum „Lückenschluss A 33“ Verkehrsprognose 
2020, 2002 mit Ergänzungen 2003 und Umfahrung Tatenhauser Wald 2004 sowie der 
Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Stadt Halle, Juni 2008. Für die Prognose wurden 
Verkehrssteigerungen aufgrund struktureller Veränderungen im engeren 
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Untersuchungsraum ermittelt und dazu Informationen über Lage, Größe und Nutzung 
der geplanten Gebiete lediglich in Halle und Bielefeld eingeholt. 
Unterblieben ist hingegen ein Abgleich mit dem „Gebietsverkehrsentwicklungsplan der 
Stadt Bielefeld – Prognosehorizont 2020“. Mit einer Größe von rd. 330.000 Einwohnern 
zählt Bielefeld zu den 20 größten Städten Deutschlands, und seit 2008 liegt die 
Bielefelder Prognose mit dem Horizont 20208, erstellt von der IVV Aachen, vor. In einer 
Entfernung von weniger als 15 km bestehen Überschneidungen bzw. gemeinsame 
Grundlagendaten mit dem Untersuchungsraum A 33, die aus methodischer Sicht mit der 
Verkehrsprognose des Untersuchungsfalles hätten abgeglichen werden müssen. 
 

Verkehrsentwicklung MIV bis 2020 im Bereich Bielefeld 
 
Nach Einschätzung der IVV Aachen2 ist für die Verkehrsentwicklung im Nahbereich 
Bielefelds (Stadt Bielefeld und die umliegenden Städte und Kreise) in erster Linie die 
Bevölkerungsentwicklung in Bielefeld maßgebend. „Grundlage hierfür ist die 
Strukturdatenprognose des Amtes für Statistik in Bielefeld9, die auf der Basis der 
statistischen Bezirke für 2020 erarbeitet wurde. Aus diesen Prognosen kann abgeleitet 
werden, dass die Bielefelder Bevölkerung bis zum Jahr 2020 um 4,5% abnehmen wird. 
Der Einwohnerschwund wird aber nicht über alle Altersgruppen gleich verteilt erfolgen, 
so werden die besonders "auto"mobilen Altersgruppen nicht so stark abnehmen bzw. 
teilweise sogar zunehmen. Der allgemeine Mobilitätszuwachs in den Fahrleistungen 
wird auch auf die zukünftige Bielefelder Bevölkerung zutreffen. Die Strukturdaten der 
umliegenden Kreise und Gemeinden wurden nach den Prognosen des Landesamtes für 
Datenverarbeitung und Statistik (LDS)4 abgeleitet. Im Lkw-Verkehr wird für den 
Binnenverkehr in den Städten keine nennenswerte Steigerung vorhergesagt. Nimmt 
man alle Tendenzen zusammen, so wird das Verkehrsaufkommen insgesamt um 1,5 bis 
2% zwischen 2008 und 2020 zurückgehen.“ 
Festzustellen ist, dass die Prognose 2020 in Bielefeld bei den Grundlagendaten von 
einem Bevölkerungsrückgang von 4,5 % ausgeht, und das Verkehrsaufkommen werde 
demnach zwischen 2008 und 2020 um 1,5 und 2 % zurückgehen. 
 
DTV-Verkehrsconsult hingegen kommt bei ihrer Datengrundlage zu einem 
Bevölkerungsrückgang von nur 3,5 % und einer Fahrleistungssteigerung bis 2025 von 
1,6 %. Beide Datenlagen haben völlig gegensätzliche Aussagetendenz, und für das 
Plangebiet A 33 hätte es im Zuge der Kalibrierung der Datenlagen für die 
Verkehrsprognose 2025 im Plangebiet A 33 der Überprüfung und weitergehenden 
Anpassung bedurft. Der hier verwendeten Methodik  fehlt die Zukunftstauglichkeit für 
eine tragfähige Prognoserechnung 2025. 
 
3.2.3 Vorgehensweise von DTV-Verkehrsconsult zu den verkehrsplanerischen Arbeiten 

und der Prognoserechnung (Seite 2, Zif. 1.2) 
 
Für die Berechnung der Verkehrsprognose 2025 verwendete DTV-Verkehrsconsult die 
„Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 2025“ der Clearingstelle 
Verkehr des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Die Prognose der 
Verkehrsverflechtungen 2025 des DLR beinhaltet Analyse und Prognose der 
deutschlandweiten Verkehrsverflechtung in Form von verkehrsträgerübergreifenden 
                                            
8 „Verkehrsmodell Bielefeld Prognose 2020, Endbericht November 2008“, IVV AAchen 
2 „Verkehrsmodell Bielefeld Prognose 2020, Endbericht November 2008“, IVV AAchen 
9 Stadt Bielefeld: Bevölkerungsprognose 2004 - 2045 
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Quelle-Ziel-Matrizen des Güter- und des Personenverkehrs sowohl für das Basisjahr 
2004 als auch für den Prognosehorizont 2025.  
Die demographischen Leitdaten der Fernverflechtungsprognose wurden vom 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) übernommen, siehe auch Seite 1 
FE_96_857_2005_ Zusammenfassung Fernverflechtungsmatrix 202510. Nach Angaben 
der Clearingstelle DLR wurde in der Fernverflechtungsprognose für 2004 – 2025 eine 
Bevölkerungsabnahme von -1% zugrunde gelegt. 
 
„Kurzfassung Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 2025 
FE-Nr. 96.0857/2005“: Abb. 0-1 Zentrale sozioökonomische Leitdaten 

 
- - 
Bei diesen Leitdaten zeigt sich, dass die Annahmen ausgehend vom über 5 Jahre 
zurückliegenden Basisjahr 2004 als überholt gelten müssen. Unter Verwendung der 
Daten des Bundesamtes für Statistik aus der „11. koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung Statistisches Bundesamt 2006“11 ergibt sich aus den 9 
verschiedenen Varianten der Bevölkerungsprognose 2050 ein durchschnittlicher 
Bevölkerungsrückgang von -2 % bis 2020, -4 % bis 2030 und -11 % bis 2050. 
Auflistung Bevölkerungsvorausberechnung der 9 Varianten Destatis der 11. 
Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung: 
 
 

                                            

10 Clearingstelle für Verkehr „Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 
Zusammenfassung 2025 FE-Nr. 96.0857/2005 http://daten.clearingstelle-verkehr.de/220/ 
11 Bundesamt für Statistik „Bevölkerung Deutschlands - Ergebnisse der 11. koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung 2006, Artikelnummer: 5124202069005, erschienen am 7. November 
2006 
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In der Fernverflechtungsmatrix einen Bevölkerungsrückgang bis 2020 von nur -1 % zu 
berücksichtigen widerspricht somit den statistischen Vorausberechnungen des 
Bundesamtes für Statistik mit Differenzen von mindestens -3 % weiterem 
Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2030. Die Verwendung dieses fehlerhaften 
Eingangsparameters muss in der Folge zur signifikant unrichtigen Hochrechnung der 
Verkehrszahlen 2025 im Untersuchungsgebiet  führen. 
 
Als Basisjahr für die Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtung in Form von 
verkehrsträgerübergreifenden Quelle-Ziel-Matrizen des Güter- und des 
Personenverkehrs diente der Clearingstelle DLR das Jahr 2004. Schon im Jahr 2006 
waren die Annahmen des DLR über den Umfang des Bevölkerungsrückgangs für den 
Prognosehorizont überholt, s.o., und incl. dieser veralteten Leitdaten verarbeitete DTV-
Verkehrsconsult die Fernverflechtungsprognose für die eigene Verkehrsprognose 2025 
im Plangebiet A 33. 
Da sich die bundesdeutsche Gesellschaft neben dem Bevölkerungsrückgang im Jahre 
2030 auch signifikant anders zusammensetzen wird als Anfang des 21. Jahrhunderts, 
als die jüngsten Verkehrsprognosen erstellt wurden, wird es vom Innovationszentrum für 
Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) GmbH in der Reihe InnoZ-Bausteine Nr. 
6 (2009)12 als kritisch eingestuft, bisherige Prognosen einfach fortzuschreiben. Für die 
zukünftigen Ausmaße des Personenverkehrs sind das zukünftige Mobilitäts- und 
Aktivitätenniveau und die zu erwartenden aggregierten Verkehrsmittelwahlentschei-
dungen der alternden Bevölkerung entscheidend. Nach Berechnungen der InnoZ GmbH 
wird es hiernach z.B. beim Basisszenario zum Quellverkehrsaufkommen aller motori-
sierten Verkehrsträger 2030 im Vergleich zu 2007 einen Rückgang des motorisierten 
Gesamtquellaufkommens von -3,9 % geben. 
In diesem Sinne kritisch und ohne Tragfähigkeit für die Fortschreibung der A 33/7.1 
Verkehrsprognose 2025 muss deshalb das von DTV-Verkehrsconsult eingesetzte 
Verfahren für die Modellprognose eingestuft werden, da es auf der o.g. 
Verflechtungsprognose des Fernverkehrs 2025 aufbaut, siehe  

                                            
12 InnoZ Bausteine Nr. 6: „Blockierte Moderne? Die Auswirkungen des demografischen und 
wirtschaftsstrukturellen Wandels auf die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland bis zum Jahre 2030“ 




